




18  ·  AK-Konkret 5|24

Die Einigungsstelle
26. – 27. November 2024

AK-Bildungszentrum Kirkel

Die digitale Transformation 
mitbestimmen

15. – 16. Januar 2025
AK-Bildungszentrum Kirkel

Microsoft 365
22. – 23. Januar 2025

 AK-Bildungszentrum Kirkel

Seminare

Infos und Anmeldung
BEST e.V.
Fritz-Dobisch-Straße 6-8
66111 Saarbrücken
Tel. 0681 4005-249
best@best-saarland.de
best-saarland.de

Beratungsstelle
für sozialverträgliche
Technologiegestaltung
(BEST) e.V.

BEST e.V. ist eine gemeinsame Einrichtung der Arbeitskammer des Saarlandes und des DGB

Anzeige

Heft komplett.indb   16Heft komplett.indb   16 08.10.2024   09:23:3008.10.2024   09:23:30



tierte und kontinuierliche Steue-
rung aller betrieblichen Pro-
zesse mit dem Ziel, gesund-
heitsgerechte Arbeitsbedingun-
gen zu gestalten und die 
Beschäftigten zu einem ge-
sundheitsfördernden Verhalten 
zu befähigen. 

Die Mehrheit der Fachleute 
nennt drei Säulen des betriebli-
chen Gesundheitsmanage-

ments: den Arbeitsschutz, das 
betriebliche Eingliederungsma-
nagement (BEM) und die be-
triebliche Gesundheitsförderung 
(BGF). Betriebliche Suchtprä-
vention und Umgang mit Sucht-
erkrankungen betrifft den Ar-
beitsschutz, weil das Arbeits-
schutzgesetz den Arbeitgeber 
zur Beurteilung der Arbeitsbe-
dingungen und der von ihnen 
ausgehenden Belastungen ver-
pflichtet. Die Gefährdungsbeur-
teilung ist das Kernelement des 
Arbeitsschutzes. BSUS betrifft 
das BEM, weil das BEM die Wie-
derherstellung, Erhaltung und 
Förderung der Arbeitsfähigkeit 
erkrankter Kolleginnen und Kol-
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Die Legalisierung des Canna-
biskonsums kann in den 
saarländischen Betrieben und 
Dienststellen eine gute Chance 
bieten, um das Themenfeld 
betriebliche Suchtprävention 
und Umgang mit Suchterkran-
kungen (BSUS) umfänglich 
aufzugreifen, zu konkretisieren 
und im Rahmen der Mitbestim-
mung verbindlich zu regeln. 
Zum Schutz aller Beschäftigten 
und zum Erhalt der Gesundheit.

Von Kerstin Blass

11,6 Millionen Menschen in 
Deutschland rauchen, 1,6 Millio-
nen sind alkoholabhängig, 
schätzungsweise 2,9 Millionen 
haben einen problematischen 
Umgang mit Medikamenten, 
rund 1,3 Millionen konsumieren 
Cannabis oder illegale Drogen. 

Die Zahlen zeigen: Für den 
Umgang mit Cannabis am Ar-
beitsplatz braucht es keine spe-
zielle Vereinbarung, sondern 
eine allgemeine, die den Kon-
sum aller Drogen regelt. Die Le-
galisierung der Droge verändert 
nicht deren Wirkung. Dement-
sprechend ist der rechtliche 
Rahmen mit der Unfallverhü-
tungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) bereits gesteckt. Nach § 
15 Abs (2) und (3) dürfen sich 
Versicherte durch den Konsum 
von Alkohol, Drogen oder ande-
ren berauschenden Mitteln 
nicht in einen Zustand verset-
zen, durch den sie sich selbst 
oder andere gefährden können. 
Das gilt auch für die Einnahme 
von Medikamenten. 

Wird das Themenfeld be-
triebliche Suchtprävention und 
Umgang mit Suchterkrankun-
gen (BSUS) bearbeitet, ist es 
aber vor allem wichtig, dies 
möglichst in ein umfassenderes 
betriebliches Gesundheitsma-
nagement (BGM) einzubetten. 
Das BGM verfolgt den Aufbau 
betrieblicher Strukturen sowie 
die systematische, zielorien-

legen systematisch unterstützt. 
BSUS betrifft die BGF, bei der die 
Krankenkassen Leistungen zur 
Gesundheitsförderung in den 
Betrieben und Dienststellen be-
reitstellen oder finanzieren.

Suchterkrankungen betreffen 
den Menschen als Ganzen. Sie 
können private, aber eben auch 
betriebliche Ursachen haben. 
Die Interessenvertretungen sind 
bei der Gestaltung des betrieb-
lichen Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes in der Mitbestim-
mung. Sie sollten darauf achten, 
dass eine Vereinbarung „BSUS“ 
zu einem großen Anteil die be-
trieblichen Unterstützungssys-
teme präzisiert. Betriebliche 
Sanktionen gegenüber Suchter-
krankten stehen dagegen nicht 
im Vordergrund. Zu regeln ist: 
Wer sind die zentralen Akteure? 
Wie sollen betriebliche Ursa-
chen für Suchtkonsum ermittelt 
werden? Welche Suchtpräven-
tionsprogramme und interve-
nierenden Verfahren werden 
aufgelegt?

Beratung und Unterstützung 
können die Interessenvertretun-
gen bei BEST erhalten. 

Kerstin Blass ist BEST-Beraterin.

Betriebliche Interessenvertretungen sollten bei einer Vereinbarung 
zu betrieblicher Suchtprävention und Umgang mit Suchterkrankun-
gen vor allem die betrieblichen Unterstützungssysteme präzisieren.
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Präventionsprogramme 
auflegen

BEST unter-
stützt Betriebs- 
und Personal-
räte in allen 
Bereichen ihrer 
Mitbestim-
mung. Dazu 
zählt auch der 
Abschluss von 
Betriebs- und 
Dienstverein-
barungen zu 
Homeoffice 
oder mobiler 
Arbeit. Kontakt: 
www.best-
saarland.de, 
Tel.: 0681 
4005-249. 

Vereinbarung zum Thema Sucht 
sollte Beschäftigte unterstützen
SUCHTPRÄVENTION  Interessenvertretungen gestalten den Arbeitsschutz mit
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tigten die Sorge um ihre berufli-
che Zukunft unter den Nägeln 
brennt. 

Und eines müsse jedem klar 
sein: „Diese Arbeitsplätze werden 
nicht mehr zurückkommen, 
wenn sie hier erstmal abgebaut 
sind. Sie werden verschwinden“, 
erklärt Koch. Zumindest in 
Deutschland. Denn der Plan des 
Konzerns sei es, gute Arbeits-
plätze in Billiglohnländer zu ver-
lagern, ohne zunächst zu 

schauen, was man vor Ort tun 
kann, um die Situation zu verbes-
sern, sagt Thorsten Dellmann, 
Zweiter Bevollmächtigter der IG 
Metall Saarbrücken.

Ein solch massiver Stellenab-
bau würde aus Thorsten Kochs 
Sicht die ganze Hochwald-Re-
gion erschüttern: „Wir sind der 
größte Arbeitgeber hier. Das wäre 
eine Katastrophe für die ganze 
Region“, sagt Koch. „Ich bin selbst 
seit 30 Jahren hier angestellt, 
wohne nicht weit entfernt. Und 
vielen unserer Mitarbeiter geht 
es ähnlich. Sie kommen hier aus 
der Region, haben hier bereits 
ihre Ausbildung gemacht.“ Und 
Aufgeben ist selbstredend keine 

Mit über 1.000 Beschäftigten 
ist thyssenkrupp Automotive 
Body Solutions der größte 
Arbeitgeber im Hochwald. 
Doch der Konzern hat ange-
kündigt, massiv Stellen abzu-
bauen. Die Belegschaft hat 
viele offene Fragen. Der 
Betriebsrat will für ein nachhal-
tiges Konzept kämpfen. 

Von Alexander Stallmann

Die Stimmung ist schlecht, die 
Verunsicherung groß: Die Beleg-
schaft von thyssenkrupp Auto-
motive Body Solutions in Wa-
dern-Lockweiler sorgt sich um 
ihre Zukunft. Die Konzernspitze 
hatte jüngst angekündigt, 400 
Stellen in ihrem Geschäftsbe-
reich Automotive Body Solutions 
streichen zu wollen. Nach Auffas-
sung von Thorsten Koch, 
Betriebsratsvorsitzender von 
thyssenkrupp am Standort Lock-
weiler, wird das Werk im Nord-
saarland davon besonders be-
troffen sein. 

Die Geschäftsführung habe 
zwar bislang keine genaueren 
Angaben dazu gemacht, an wel-
chen Standorten wie viele Stel-
len abgebaut werden sollen, er-
klärt Koch. Er ergänzt: „Doch es 
ist klar, dass das Gros der Leute, 
die gehen müssen, hier in Wa-
dern-Lockweiler arbeiten.“ Das 
Projektgeschäft werde haupt-
sächlich hier im Hochwald be-
trieben. Dort beschäftigt thys-
senkrupp etwas mehr als 1.000 
Menschen. Der zweite Projektge-
schäft-Standort, der wohl betrof-
fen sein wird, befindet sich in 
Burghaun bei Fulda. Dort arbei-
ten 60 Beschäftigte. Der Stellen-
abbau soll bereits im nächsten 
Jahr abgeschlossen sein. 

Um auf die angespannte Situa-
tion aufmerksam zu machen, hat 
der Betriebsrat im Zuge einer Be-
triebsversammlung im August 
eine Aktion in Wadern veranstal-
tet. Dass sich rund 600 Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen vor der 
Herbert-Klein-Halle versammel-
ten zeigt, wie sehr den Beschäf-

Option für den Betriebsratsvor-
sitzenden: „Ich bin da immer zu-
versichtlich, sonst wäre ich auch 
fehl am Platz. Mein Ziel ist es nun, 
den Leuten ein nachhaltiges 
Konzept zu bieten und möglichst 
viele Stellen zu sichern.“ Man sei 
hier immer in der Lage gewesen, 
die Ärmel hochzukrempeln und 
mit unseren Produkten Geld zu 
verdienen. „Und das sind wir 
auch jetzt. Man muss uns nur 
auch die Chance dazu geben“, 
sagt Koch. Man müsse seine 
Hausaufgaben natürlich machen, 
betont Koch. Doch es liege längst 
nicht alles in der Hand des Kon-
zerns. Der Konkurrenzdruck aus 
dem Ausland sei immens. Man 
brauche dringend mehr Unter-
stützung von der Bundesregie-
rung. Die Schuldenbremse 
müsse gelockert werden. Außer-
dem sei es aufgrund der hohen 
Energiepreise schwierig, gegen 
die Konkurrenz aus dem Ausland 
zu bestehen. 

Thorsten Dellmann betont vor 
der Herbert-Klein-Halle, wie 
wichtig die Solidarität der Be-
schäftigten in dieser Situation ist: 
„Der Kampf um Arbeitsplätze 
wird nie alleine geführt. Eure Ge-
schäftsführung hat Zahlen. Aber 
wir haben den Spirit, den Geist 
des Zusammenhalts.“

Thorsten Koch, Betriebsratsvorsitzender von thyssenkrupp Automo-
tive Body Solutions in Wadern-Lockweiler, spricht vor der Herbert-
Klein-Halle zu rund 600 Beschäftigten. Der Betriebsrat kämpft für ein 
nachhaltiges Konzept im Hochwald.

Fo
to

: A
le

xa
n

d
e

r 
S

ta
llm

an
n

Gefahr für die ganze 
Hochwald-Region

„Diese Arbeitsplätze werden 
nicht mehr zurückkommen“
THYSSENKRUPP  Konzern plant, 400 Stellen abzubauen – viele davon in Wadern
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Eine fremde Sprache, neue 
kulturelle Gegebenheiten, 
soziale Isolation – Mütter mit 
Migrationshintergrund haben es 
nach der Ankunft in Deutsch-
land häufig besonders schwer, 
am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben. Genau hier setzt 
das Projekt „Willkommen 
Mama“ mit wöchentlichen 
Treffen im Saarlouiser Esther-
Bejarano-Haus an. Hier können 
sich Mütter mit Migrationshin-
tergrund mit anderen Frauen 
austauschen und bekommen 
Hilfe bei den Herausforderun-
gen des Alltags. 

Von Alexander Stallmann

Sie habe hier ihre beste Freundin 
gefunden, erzählt Shahi. Die 
30-jährige Grafikdesignerin 
kommt aus Syrien und lebt in 
Saarlouis. An diesem Donners-
tagmorgen sitzt sie im Esther-
Bejarano-Haus. Hier trifft sie sich 
jeden Donnerstag um 10 Uhr mit 
weiteren Frauen, die in Saarlouis 
und Umgebung wohnen. Einige 
stammen aus der Ukraine, an-
dere aus Syrien, aus Brasilien, 
aus Bulgarien, aus Eritrea oder 
aus Afghanistan. Allen gemein 
ist, dass sie sich in ihrer neuen 
Heimat zurechtfinden müssen. 
Deshalb suchen sie im Esther-
Bejarano-Haus den Austausch 
mit anderen Frauen, verbessern 
ihre Deutschkenntnisse und fin-
den neue Freundinnen. Das Pro-
jekt, in dessen Rahmen die wö-
chentlichen Treffen stattfinden, 
trägt den Namen „Willkommen 
Mama“. Träger sind das Jobcen-
ter im Landkreis Saarlouis, die 
Stadt Saarlouis, die Familienbil-
dungsstätte Merzig e.V. und die 
KEB Saarhochwald. 

In Beratungsgesprächen beim 
Jobcenter sei häufig aufgefallen, 
in welcher Blase viele dieser 
Frauen mit Migrationshinter-
grund leben, erklärt Martina Co-
niglio, Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt im 
Jobcenter Saarlouis. Sie ergänzt: 
„Sie sind oft allein zuhause mit 

den Kindern, ohne Führerschein 
und ohne sozial eingebunden zu 
sein.“ Daraus sei die Idee ent-
standen, hier ein Treffen zu orga-
nisieren, bei dem es nicht primär 
darum geht, die Beteiligten 
möglichst schnell in den Job zu 
kriegen, sondern erstmal einen 
sozialen Austausch zu schaffen. 
Doch wie wichtig dieser Aus-
tausch, das soziale Ankommen 
an einem neuen Ort, auch für die 
Arbeitswelt ist, erläutert Ines 
Spies-Fritzen: „Viele der Frauen 
fühlten sich sozial isoliert. Für 
uns ist aber klar, dass eine Ar-
beitnehmerin nur dann eine gute 

Arbeitnehmerin sein kann, wenn 
sie sich in gewisser Weise mit 
der Region identifizieren kann, 
wenn sie hier eingebunden ist 
und Anschluss findet.“ Und ge-
nau diesen Anschluss finden die 
Frauen in den wöchentlichen 
Treffen. „Besonders schön zu se-
hen ist, dass es hier keine Grüpp-
chenbildung gibt. Einige der 
Frauen haben ganz bewusst ver-
stärkt Kontakt zu Frauen einer 
anderen Nationalität gesucht, 
um besser Deutsch zu lernen“, 
erzählt Ines Spies-Fritzen. Die 
Frauen fühlen sich in der Gegen-

„Viele der Frauen haben 
sich sozial isoliert gefühlt“
INTEGRATION  Projekt in Saarlouis hilft Frauen beim Ankommen in der neuen Heimat

wart der Projektleiterin wohl, öff-
nen sich. Gegen Ende des Tref-
fens berichten Shahi und die 
ebenfalls aus Syrien stammende 
Koly von den Gräueltaten, mit 
denen sie in ihrem Heimatland 
konfrontiert waren. Koly erzählt 
von der Flucht auf einem 
Schlauchboot übers offene 
Meer. Nun habe sie Angst vor 
Wasser. „Trotz dieses ergreifen-
den Schicksals haben die Frauen 
gesagt, sie wollen hier nun un-
bedingt schwimmen lernen. 
Jetzt planen wir gerade einen 
gemeinsamen Schwimmbadbe-
such“, sagt Spies-Fritzen.  

Während des Treffens am 
Donnerstagmorgen huscht im-
mer mal wieder Abdullah, Kolys 
zweijähriger Sohn, in den Raum. 
Dass die Frauen ihre Kinder mit-
bringen können, gehört zum 
Konzept des Projekts. Die Klei-
nen können hier spielen, werden 
in der Zeit des Treffens betreut 
und ihre Mütter haben so die sel-
tene Gelegenheit, sich in Ruhe 
dem Gespräch mit anderen 
Frauen widmen zu können. So 
habe sich mittlerweile eine 
kleine Gemeinschaft gebildet, 
sagt Ines Spies-Fritzen. Die 
Frauen seien sehr motiviert und 
hilfsbereit untereinander. „An 
vielen Stellen brauchen sie uns 
überhaupt nicht.“ 

Es hat sich eine kleine 
Gemeinschaft gebildet

Die 
Projektleiter-
innen Martina 
Coniglio (Dritte 
von links) und 
Ines Spies-
Fritzen (Fünfte 
von links) 
treffen sich 
wöchentlich 
mit Frauen mit 
Migrations-
hintergrund im 
Saarlouiser 
Esther-
Bejarano-Haus.

Fo
to

: P
as

q
u

al
e

 D
‘A

n
g

io
lli

lo

Heft komplett.indb   19Heft komplett.indb   19 08.10.2024   09:23:3308.10.2024   09:23:33



22  ·  AK-Konkret 5|24

Ausbildung + Weiterbildung

www.boeckler.de/de/
pressemitteilungen-2675-
tarifvertragliche-ausbildungsver-
guetungen-2024-62266.htm

Bei den durch Tarifvertrag festge-
legten Ausbildungsvergütungen 
bestehen je nach Branche, Re-
gion und Ausbildungsjahr sehr 
große Unterschiede. Die Spann-
breite reicht von 710 Euro pro Mo-
nat im Friseurhandwerk von Nord-
rhein-Westfalen im ersten Ausbil-
dungsjahr bis zu 1.650 Euro im 
westdeutschen Bauhauptge-
werbe, mit denen Auszubildende 
im vierten Ausbildungsjahr vergü-
tet werden. Dies zeigt eine aktu-
elle Studie über 20 ausgewählte 
Tarifbranchen, die das Tarifarchiv 
des Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Instituts (WSI) der 
Hans-Böckler-Stiftung zum Be-
ginn des neuen Ausbildungsjah-
res 2024 vorgelegt hat.

„Dass in vielen Tarifbranchen 
die tarifvertraglichen Ausbil-
dungsvergütungen deutlich stär-
ker als die Löhne ansteigen, lässt 
sich bereits seit einigen Jahren 
beobachten“, sagt der Leiter des 
WSI-Tarifarchivs, Prof. Dr. Thorsten 
Schulten. „Auch im Ausbildungs-
jahr 2023/2024 hat sich dieser 
Trend weiter fortgesetzt. Tarif-
branchen, in denen weniger als 
1.000 Euro im Monat gezahlt wird, 
werden angesichts des beste-
henden Fachkräftemangels im-
mer weniger.“ 

Die größten Zuwächse konnten 
mit jeweils 22,7 Prozent die tarif-
vertraglichen Ausbildungsvergü-
tungen im ersten Ausbildungsjahr 
2023/24 im ostdeutschen Bau-
hauptgewerbe sowie die baden-
württembergische Textilindustrie 

erzielen. In einigen wenigen Tarif-
bereichen stiegen die Ausbil-
dungsvergütungen weniger als 
die gesetzliche Mindestausbil-
dungsvergütung, die um 4,7 Pro-
zent angehoben wurde. Hierzu 
gehören das Private Transport 
und Verkehrsgewerbe (NRW) mit 
einer Erhöhung von 4,5 Prozent, 
die Landwirtschaft (Mecklenburg 
-Vorpommern) mit 3,9 Prozent, 
die Metall- und Elektroindustrie 
(Baden-Württemberg und Sach-
sen) mit 3,3 Prozent und das Ge-
bäudereinigungshandwerk mit 
2,9 Prozent.

Trotz einer rückläufigen Tarif-
bindung werden die Ausbildungs-
vergütungen in Deutschland nach 
wie vor in erster Linie durch Tarif-
verträge festgelegt. Zum einen 
liegt der Anteil der Auszubilden-
den in tarifgebundenen Unter-
nehmen mit 55 Prozent immer 
noch etwas höher als bei den Be-
schäftigten insgesamt, was auch 
damit zusammenhängt, dass ta-
rifgebundene Unternehmen eine 
höhere Ausbildungsbereitschaft 
haben. Nach dem Berufs-
bildungsgesetz müssen jedoch 
auch nicht-tarifgebundene Unter-
nehmen existierende Tarifver-
träge als Orientierung berück-
sichtigen und dürfen nicht mehr 
als 20 Prozent von diesen nach 
unten abweichen. red

Unsicher bei 
der Berufswahl
AZUBI-UMFRAGE

Was ist neu  
am BIGG?
POCKET-BROSCHÜRE DES DGB

Mit dem neuen Berufsvalidierungs- und 
-digitalisierungsgesetz (BVaDiG), das im 
Sommer dieses Jahres beschlossen wurde, 
hat sich für Auszubildende einiges verän-
dert. Diese Änderungen betreffen das Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG). Was genau sich 
geändert hat, hat der DGB in der Pocket-
Broschüre „Was ist neu im BBIG? Berufsva-
lidierungs und -digitalisierungsgesetz 
(BVaDiG)“zusammengefasst. Interessierte 
finden sie unter https://jugend.dgb.de/ma-
terialien/++co++b748f24a-50bd-11ef-9fb7-
0578f37598d9 red

Viele junge Menschen sind orientierungslos, 
wenn es um die Berufswahl geht. Laut einer 
Umfrage waren sich nur etwa ein Drittel (32 
Prozent) der Auszubildenden und dualen Stu-
denten sicher, welche Ausbildung sie nach 
ihrem Schulabschluss machen möchten. 15 
Prozent wussten zunächst überhaupt nicht, 
was sie machen wollen. Das geht aus einer 
Azubi-Studie im Auftrag des Recruiting- und 
Testanbieters „u-form Testsysteme“ hervor, 
für die unter anderem fast 5.000 Schüler und 
Azubis befragt wurden. Eine sogenannte 
Grundlagenausbildung könnte den Übergang 
in die Berufswelt erleichtern. 87 Prozent der 
Befragten begrüßen die Idee, dass Schulab-
solventen in einem halben Orientierungsjahr 
verschiedene Bereiche durchlaufen, bevor sie 
sich für einen Beruf entscheiden. Auch Prak-
tika sind für viele junge Menschen die beste 
Möglichkeit, um herauszufinden, ob ein Aus-
bildungsberuf zu ihnen passt. Auch umfas-
sende Informationen über verschiedene Be-
rufe und deren Aufstiegsmöglichkeiten spie-
len für sie eine wichtige Rolle bei der Ent-
scheidungsfindung. 

Wie auch im Vorjahr kann sich die knappe 
Mehrheit der Bewerber den Ausbildungsbe-
trieb aussuchen: Mehr als 50 Prozent gaben 
an, dass sie sich zwischen zwei oder mehr An-
geboten entscheiden können. Bei ihrer Be-
werbung kommt es den Jugendlichen vor al-
lem auf das Ausbildungsimage an: 41 Prozent 
der befragten Auszubildenden haben sich 
den Angaben zufolge bei ihrem Betrieb be-
worben, weil die Ausbildung dort einen „sehr 
guten Ruf“ genießt. Im Ausbildungsalltag be-
stätigt sich dieses positive Bild jedoch nur für 
39 Prozent der Azubis uneingeschränkt.  tmn
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In vielen Tarifbranchen steigen die tarifvertraglichen Ausbildungs-
vergütungen stärker als die Löhne.

Ausbildungsvergütung: 
Von 710 bis 1.650 Euro
WSI-TARIFARCHIV  Aktuelle Untersuchung liegt vor
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w e i t e r b i l d u n g s p o r t a l . s a a r l a n d

Das Weiterbildungsportal Saarland ist ein Kooperationsprojekt des saarländischen Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, 
Digitales und Energie (MWIDE), des Ministeriums für Bildung und Kultur (MBK) und der Arbeitskammer des Saarlandes (AK), 

das auf Initiative des Zukunftsbündnisses Fachkräfte Saar (ZFS) ins Leben gerufen wurde.

Für Privatpersonen
Privatpersonen gibt das Weiterbildungsportal 
Saarland Tipps zur Suche und stellt Informa-
tionen zu Beratungsangeboten und Förder-
möglichkeiten zur Verfügung. Suchen Sie im 

breit gefächerten regionalen Angebot!

Für Unternehmen
Unternehmen finden Unterstützung bei der 
Weiterbildungsplanung für ihre saarländi-

schen Beschäftigten, eine Übersicht an
Beratungsangeboten und Informationen zu

Fördermöglichkeiten.

Für Bildungsanbieter
Bildungsanbieter bekommen mit der Kurs-
datenbank des Weiterbildungsportals eine 

regional ausgerichtete Datenbank, die allen 
aus dem Saarland und den angrenzenden 
Regionen kostenlos zur Verfügung steht.

Anzeige

Teamfähigkeit 
mit Leben füllen
BEWERBUNG  Im Anschreiben Vorstellung vermitteln

Wer sich auf Jobs bewirbt, in 
denen Teamfähigkeit gefragt ist, 
sollte potenziellen Arbeitgebern 
eine konkrete Vorstellung davon 
vermitteln, was einen tatsächlich 
teamfähig macht. Dazu rät der 
Kölner Karriereberater Bernd 
Slaghuis in einem Blog-Beitrag 
auf Xing. 

Der erste Schritt: sich selbst 
Klarheit verschaff en, worin die 
eigene Teamfähigkeit genau be-
steht. Dafür könne man sich 
etwa folgende Fragen stellen: 
Fällt es mir leicht, zwischen un-
terschiedlichen Meinungen zu 
vermitteln oder im Team für Aus-
gleich zu sorgen? Bin ich beson-
ders gut darin, neue Kollegen 
einzuarbeiten? Vielleicht sei 
man aber auch eine Person, die 
im Team die Richtung vorgibt - 
oder derjenige, bei dem Kolle-

gen oft nach Rat suchen. Auch 
was die bisherigen Kolleginnen 
eigentlich an einem schätzen, 
könne eine sinnvolle Frage sein. 
Wisse man das nicht, spreche 
nichts dagegen, „einfach direkt 
danach zu fragen“, so Slaghuis. 
Anschließend lassen sich die je-
weiligen Antworten dann im ei-
genen Anschreiben unterbrin-
gen – oder im Bewerbungsge-
spräch vermitteln. Schreiben 
kann man etwa: „Im Team über-
nehme ich gerne die Rolle des ... 
und trage so dazu bei, dass ...“ 
Oder: „Meine Kollegen schätzen 
an mir, dass ich ... bin/kann.“ 
Wichtig dabei: Sich ruhig trauen, 
ein ehrliches Bild von sich als 
Person zu vermitteln, rät Slag-
huis in dem Beitrag. Es gehe da-
rum, dass Stelle und Person zu-
sammenpassen.  tmn

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
hat ein neues Portal gestartet, das Jugendli-
che beim Übergang von der Schule ins Be-
rufsleben unterstützen soll. Auf der Plattform 
„zynd.de“ soll man spielerisch herausfi nden 
können, wofür man sich eigentlich begeistern 
kann. Im Zentrum des frei zugänglichen An-
gebots stehen sogenannte „Playlets“, wie das 
BIBB mitteilt - Tools zum Selbstlernen, die 
sich zwischen Games und klassischen Lern-
angeboten verorten lassen. Das Portal um-
fasst Module, die in unterschiedlichen Phasen 
der Orientierung weiterhelfen sollen. Die in-
teraktiven Klickstrecken reichen etwa von ei-
ner ersten Selbsteinschätzung der berufl i-
chen Ziele bis  hin zu konkreten Tipps für eine 
erste Bewerbung. Zusätzlich bietet die Platt-
form einen geschlossenen Bereich, in dem 
pädagogische Fachkräfte mit Nutzerinnen 
und Nutzern Kontakt halten können – etwa in-
dem sie sich über die gespielten Module aus-
tauschen, so das BIBB.  tmn

Neues Portal 
hilft bei der 
Berufsorientierung
ZYND.DE
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Veranstaltungen

TERMINE IM  Ü
Streik und 
Daseinsvorsorge
AK-FORUM

Arbeitskammer und DGB-Bezirk Rhein-
land-Pfalz / Saarland haben im Mai ge-
meinsam eine dreiteilige Themenreihe 
„Das Streikrecht  im Mittelpunkt“ gestartet. 
Der letzte Termin, das AK-Forum „Bedeu-
tung und Akzeptanz von Streiks mit Blick 
auf die öffentliche Daseinsvorsorge“, findet 
am Dienstag, 29. Oktober, von 17 bis 19.30 
Uhr im Großen Saal der AK statt. Vor der 
Podiumsdiskussion mit dem Titel „Streiks, 
Versorgungssicherheit, demokratische 
Teilhabe – Wie finden wir die Balance?“ gibt 
es zwei Expertenvorträge. red

Demokratie 
feministisch denken
7. BARCAMP FRAUEN* SAAR

Am Samstag, 16. November, 10 bis 16. Uhr, 
findet im Innovationscenter in Saarbrücken 
das 7. Barcamp Frauen* Saar statt, eine Ver-
anstaltung von Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Regionalbüro Rheinland-Pfalz/Saarland, 
AK, DGB Rheinland-Pfalz/Saarland, Frau-
enbüro der Landeshauptstadt Saarbrü-
cken, FrauenGenderBibliothek Saar, 
Gleichstellungsbüro der Universität des 
Saarlandes, MiNET Saar und dem Netz-
werk Entwicklungspolitik im Saarland 
(NES). Ein Barcamp ist ein Debattenforum, 
bei dem die Teilnehmenden das Tagungs-
programm selbst erstellen. Unter dem 
Motto „Demokratie feministisch denken“ ist 
das feministische Barcamp Saar ein Akti-
onstag, bei dem Menschen unterschied-
lichster Kulturen, Geschlechter, Alters-
gruppen und Meinungen zusammenkom-
men, um gemeinsam für ein gleichberech-
tigtes gesellschaftliches Miteinander zu 
wirken.  red

Anmeldung: www.fes.de

„Gesundes Arbeiten - Unser Ziel“ - Alters- und 
alternsgerechtes Arbeiten
AK-Bildungszentrum Kirkel
Mittwoch, 23. Okober, 8 bis 16 Uhr

AK-Forum „Bedeutung von Streiks mit Blick auf die öffentliche 
Daseinsvorsorge“
Großer Saal der AK
Dienstag, 29. Okober, 17 bis 20 Uhr 

7. Barcamp Frauen* Saar 2024 unter dem Motto „Demokratie 
feministisch denken“
Innovation Center, Saarbrücken
Samstag, 16. November, 10 bis 16 Uhr

Lesung Igal Avidan: „… und es wurde Licht“
Jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel
Kooperation der Stiftung Demokratie Saarland, der Arbeitskammer 
und der Synagogengemendeinde Saar
Politische Akademie der Stiftung Demokratie Saarland, Saarbrücken
Montag, 28. Oktober, 18 Uhr
Anmeldung: www.stiftung-demokratie-saarland.de/vortraege/
vortraege-und-lesungen/

Fachtagung zum Stand der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland und im Saarland
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Freitag, 29. November, 9 bis 17 Uhr 

AK- Seminar „Schwarz-Weiß-Denken ist uns nicht bunt genug“
Umgang mit Geschlechtervielfalt, Queerness und Diversität in 
Gesellschaft und Arbeitswelt
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Mittwoch, 5. März, bis Freitag, 7. März

AK- Seminar „Die neue Generation von Genossenschaften im 
Saarland – Eine Anleitung für gemeinsames Wirtschaften“
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Mittwoch, 19. März, bis Freitag, 21. März

AK- Seminar „„Erinnere dich“ – Das Konzentratiosnlager 
Natzweiler-Struthof“
Gedenkstättenseminar (inklusive Tagesfahrt) zum ehemaligen KZ 
Natzweiler-Struthof
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Montag, 24 März, bis Mittwoch, 26. März

Für gesellschaftspolitisch Interessierte

Aus organisatorischen Gründen wird zu den AK-Veranstaltungen um 
Anmeldung gebeten. Informationen dazu sind im Internet unter .
arbeitskammer.de/aktuelles zu finden. Anmeldungen zu den AK-Semi-
naren im Bildungszentrum Kirkel unter www.bildungszentrum-kirkel.
de/seminare-im-bzk
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Veranstaltungen

 IM  ÜBERBLICK

Einzigartige
Landschaften
VORTRÄGE IM BZK

Im Bildungszentrum Kirkel finden im Herbst 
zwei Veranstaltungen aus der Vortragsreihe 
der Freunde des Abenteuermuseums statt: 
Am Montag, 28. Oktober, heißt es „Nepal – 
Unterwegs Tsum Glück. Trekking im Tsum Val-
ley“. Zwei Wochen, 200 Kilometer, 8.000 Hö-
henmeter waren Anne und Klaus Hessenauer 
zu Fuß in der Bergwelt des Himalaya unter-
wegs. Bilder gewaltiger Berglandschaften 
wechseln mit kulturellen Motiven und Men-
schen. Am Dienstag, 26. November, berichtet 
das Biologenpaar Herbert Zick und Martina 
Bach aus dem Norden von Äthiopien: Christli-
che Klöster und Kirchen, deren Ursprünge bis 
ins 14. Jahrhundert zurückreichen und ein Pil-
gerfest belegen die sehr alte christliche Kul-
tur. Die landschaftliche Vielfalt zeigt sich bei 
einer Wanderung auf über 4.000 Metern in 
die Welt der Blutbrustpaviane. red

Beide Vorträge beginnen jeweils um 19 Uhr. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: www.bil-
dungszentrum-kirkel.de
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BEST -Seminar „Die Einigungsstelle“
Initiativrechte und ihre Durchsetzung
Dienstag, 27. November, bis Mittwoch, 28. November
AK-Bildungszentrum, Kirkel

BEST -Seminar „Die digitale Transformation mitbestimmen“
Heute die Arbeit von morgen gestalten
Mittwoch, 15. Januar, bis Donnerstag, 16. Januar 2025
AK-Bildungszentrum, Kirkel

BEST -Seminar „Microsoft 365“
Effektiv in der Kommunikation und in der Überwachung
Mittwoch, 22. Januar, bis Donnerstag, 23. Januar 2025
AK-Bildungszentrum, Kirkel

Für Betriebs- und Personalräte

Nepal – Unterwegs Tsum Glück. Trekking im Tsum Valley
Eine Veranstaltung aus der Vortragsreihe der Freunde des 
Abenteuermuseums
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Dienstag, 24. September, 19 Uhr

Äthiopien – Vom Dach Afrikas zum tiefsten Punkt des Kontinents
Eine Veranstaltung aus der Vortragsreihe der Freunde des 
Abenteuermuseums
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Montag, 28. Oktober 19 Uhr

„Unter schwebenden Lasten lauert der Tod!“
Kontinuität und Wandel – die Geschichte des Arbeitsschutzes auf 
Plakaten
Ausstellung
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Montag, 7. Oktober, bis Freitag, 10. Januar
Vernissage: Mittwoch, 30. Oktober

AK-Seminar Arbeiterfotografie und  Industriekultur im Saarland - 
Teil 1 
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Mittwoch, 5. März, bis Freitag, 7. März

Für Kunst- und Kultur-Liebhaber

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Aus organisatorischen 
Gründen muss jedoch eine Anmeldung unter Tel.: 06849 909-0 oder 
unter bildungszentrum-kirkel/kultur-im-bzk erfolgen.
Anmeldungen zu den AK-Seminaren im Bildungszentrum Kirkel unter 
www.bildungszentrum-kirkel.de/ueber-das-bzk/aktuelles

Infos/Anmeldung bei BEST e.V. (Beratungsstelle für Betriebs- und 
Personalräte), Tel.: 0681 4005-249 oder unter best-saarland.de; für das 
AK-Thema unter arbeitskammer.de/datenschutz

Im Tsum Valley führt der Weg durch 
beeindruckende Kulturlandschaft zu alten 
buddhistischen Klöstern.

Geschichte des 
Arbeitsschutzes
AUSSTELLUNG IM BZK

Am Mittwoch, 30. Oktober, 19 Uhr, findet im 
Bildungszentrum der AK in Kirkel die Vernis-
sage zur Ausstellung „Unter schwebenden 
Lasten lauert der Tod!“ Kontinuität und Wandel 
– die Geschichte des Arbeitsschutzes auf Pla-
katen“ statt. Die Ausstellung, ein Projekt von 
AK-Fachleuten, präsentiert beispielhaft Pla-
kate aus dem Saarländischen Landesarchiv, 
die dazu dienen sollen, typische Gefahren am 
Arbeitsplatz zu entschärfen. Die Ausstellung 
beginnt am Montag, 7. Oktober, und kann bis 
Freitag, 10. Januar, zu den üblichen Öffnungs-
zeiten im BZK besichtigt werden. red
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Großraumbüros sind eine große 
Herausforderung für Beschäftigte 
AUSWIRKUNGEN  Psychische und physische Folgen sind möglich

Die gute Nachricht vorab: „Ein 
Großraumbüro stellt in erster 
Linie keine Gefährdung für die 
Arbeitnehmenden und deren 
Gesundheit dar“, ist Andrej Kess-
ler, Referent für Arbeitsschutz 
und Arbeitsorganisation bei der 
Arbeitskammer des Saarlandes, 
überzeugt. Sicher ist aber auch: 
Manche kommen damit gut klar, 
andere weniger. „Das kann sich 
dann so weit aufschaukeln, dass 
sich daraus eine dauerhafte ne-

gative mentale und körperliche 
Belastung entwickelt.“ Arbeit-
geber könnten dem vor allem 
entgegenwirken, indem sie die 
gesetzlichen Vorgaben zur Er-
gonomie umsetzen und für eine 
gesundheitszuträgliche Arbeits-
umgebung sorgen.

Die Praxis sieht laut Kessler je-
doch oft leider anders aus, denn 
viele Büros würden oft ohne eine 
ganzheitliche Beurteilung von 
möglichen Belastungen und Ge-
fährdungen aufgebaut. „Mehrere 
Schreibtische aneinandergereiht 
und schon ist das Großraumbüro 
fertig und Geld eingespart – so 
denken viele Arbeitgeber.“ Bis 
die ersten Beschwerden auftre-
ten. Denn wenn mehrere Perso-
nen mit mehreren Geräten und 
Arbeitsmitteln auf recht kleinem 
Raum zusammenarbeiten, wenn 
ständig irgendwo ein Telefon 
klingelt, geredet wird oder ein 
Drucker rattert, bleibt das selten 
ohne Folgen.

Ein entscheidendes Prob-
lem können Lärmeffekte sein, 
meint Prof. Dr. med. Elke Ochs-
mann, die Leiterin des Instituts 
für Arbeitsmedizin und Public 
Health am Universitätsklinikum 
des Saarlandes (UKS). „Die zu-
nehmende Lärmbelastung führt 
dazu, dass man psychisch mehr 
oder weniger gut drauf ist.“ Das 
bedeute gar nicht mal, dass 
die kognitive Leistungsfähigkeit 
leide, sondern dass die Beschäf-
tigten eher ein Gefühl des Bela-
stetseins haben und sich mehr 
beansprucht fühlen.

Auch unterschiedliches Tem-
peratur- und Lichtempfinden 
erschweren die Situation: Der 
eine hat ein großes Bedürfnis 
nach Frischluft, der andere will 
nicht im Zug sitzen, die eine 
mag am Schreibtisch die Sonne 
im Gesicht, die andere möchte 
am liebsten eine Komplett-Ver-
dunklung durch Rolladen. „So 
etwas gibt immer Stress – und 

Von Katja Sponholz

Z
e

ic
h

n
u

n
g

: K
u

rt
 H

e
in

e
m

an
n

Nach der Corona-Pandemie war 
bei vielen die Freude groß, aus 
der Einsamkeit im Homeoffice 
wieder zurück unter Kollegen zu 
kommen. Doch die Arbeit im 
Team kann auch mit besonde-
ren Herausforderungen verbun-
den sein – vor allem dann, wenn 
man im Großraumbüro arbeitet. 
Ist das nur nervig? Oder gar eine 
Belastung für Kopf und Körper?
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Arbeit + Gesundheit

Von der Ausnahme 
zur Normalität
VERÄNDERUNGEN NACH PANDEMIE

In Deutschland arbeiten laut TÜV 
NORD knapp 15 Millionen Menschen in 
Büros, so 2023 eine Forsa-Umfrage im 

Auftrag des Industrieverbands Büro und Ar-
beitswelt. Bis vor kurzem seien Großraumbüros 
noch die Ausnahme gewesen: Vor der Corona-
Pandemie saßen nur rund 15 Prozent der Büro-
angestellten mindestens zu sechst in einem 
Raum. Doch nach der Pandemie etablierte sich 
das hybride Arbeiten: teils im Büro, teils im Ho-
meoffice. Viele Unternehmen verkleinerten dar-
aufhin ihre Büroflächen und wechselten in of-
fene Räume ohne feste Wände. „Wann es sich 
dabei um ein Großraumbüro handelt, ist nicht 
einheitlich definiert“, so Psychologin Katrin Mül-
ler von TÜV NORD. 

1

Die Arbeit im Großraumbüro kann für Beschäftigte belastend sein. 
Eine offene Kommunikation mit dem Arbeitgeber ist bei Problemen 
besonders wichtig.
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„Ein Großraumbüro oder Mehrperso-
nenbüro ist oft mit wenig Platz verbun-
den“, weiß Andrej Kesseler, Referent für 

Arbeitsschutz und Arbeitsorganisation bei der 
Arbeitskammer.  Beschäftigte sollten darauf ach-
ten, dass ihnen aber immer noch genügend Be-
wegungsfläche bleibe. Nach arbeitswissen-
schaftlichen Empfehlungen seien es 1,50 Quad-
ratmeter, die nicht von einer Funktionsfläche 
überlagert werden sollten. Zu empfehlen sei hier 
eine ergonomische Gestaltung des Großraumbü-
ros nach Vorgaben der Berufsgenossenschaften 
oder der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin).

2

Ausreichend 
Bewegungsfläche
VORGABEN BEACHTEN    

ANSPRECHPARTNER

Arbeitskammer: Fragen rund um die The-
men Sicherheit und Gesundheitsschutz be-
antworten die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Referats Betriebliche Sicherheit 
und Gesundheitsschutz der Arbeitskammer
Kontakt: E-Mail: gesellschaftspolitik@
arbeitskammer.de, Tel.: 0681 4005-328, 
-322 und -336
BEST e.V.: Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von BEST bieten Betriebs- und Perso-
nalräten sowie Mitarbeitervertretungen be-
triebliche Analysen und Beratungen zu Be-
lastungssituationen, Arbeitszeit und be-
trieblichem Gesundheitsmanagement an. 
Kontakt: www.best-saarland.de, Tel.: 0681 
4005-249

oft auch körperliche oder psy-
chische Symptome“, weiß Ochs-
mann. 

Oft sind Beleuchtung, Blen-
dung und Sonnenschutz indi-
viduell nicht regulierbar, meint 
Andrej Kessler: „Das führt dazu, 
dass vielleicht an einigen Ar-
beitsplätzen ein störungsfreies 
Arbeiten einfach nicht möglich 
ist.“ Hinzu kommt, dass ganz ob-
jektiv und je nach Belüftungssi-
tuation auch die Virenlast in ei-
nem Büro mit vielen Menschen 
größer ist: „Das kennen wir noch 
aus Covid-Zeiten“, meint Elke 
Ochsmann. „Je weniger Mit-
arbeitende in einem Raum sind, 
umso geringer ist auch das Ri-
siko für aerosolgebundene In-
fektionsübertragung.“

Und nicht zuletzt kann die 
Arbeit in einem Großraumbüro 
auch für psychischen Stress sor-
gen. Denn grundsätzlich gilt: Je 
mehr man selbst entscheiden 
kann, umso besser fühlt man 
sich. „Sind diese Möglichkeiten 
reduziert, kann man sich nicht 
so frei entfalten wie in einem 
Einzelbüro“, so Ochsmann. Auch 
das Gefühl, unter mehr Kontrolle 
und Beobachtung zu stehen, 
könne dazu führen, dass die 
Produktivität eingeschränkt wird 
und Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit leiden. 

Andrej Kessler hält eine offene 
Kommunikation mit dem Arbeit-
geber für entscheidend: „Es ist 
sehr wichtig, dass er über die 
auftretenden Belastungen an 
den Arbeitsplätzen informiert 
wird und seiner Fürsorgepflicht 
nachkommen kann“, sagt er. 
Habe man hier keinen Erfolg, 

sollte das Gespräch mit dem 
Betriebs-/Personalrat und der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit 
oder dem Betriebsarzt gesucht 
werden.

Um die Belastungen für die 
Beschäftigten so gering wie 
möglich zu halten, appelliert 
Elke Ochsmann, bei der Ge-
staltung des Büros den größten 
Wert nicht auf optische Aspekte 
zu legen, sondern darauf, dass 
es unterschiedliche Rückzugs-
möglichkeiten gibt, die allen zu-
stehen. Vor allem sollte man alle 
Mitarbeitenden in die Pläne für 
ein Großraumbüro von Anfang 
an miteinbeziehen. „Als Unter-
nehmen muss man gut kom-
munizieren, wenn man Verände-
rungen plant“, betont sie. Wenn 
man das nicht hinbekomme, 
seien ein paar Jahre Unruhe 
vorprogrammiert. „Dann kann 
es passieren, dass sich die Be-
schäftigten plötzlich beklagen, 
dass alles komisch riecht, dass 
der Hals trocken ist oder die 
Augen jucken.“ Psychosomati-
sche und oft sehr unspezifische 
Symptome könnten dann die 
Folgen sein, mit denen sich eine 
Firma lange auseinandersetzen 
müsse, wenn sie nicht auf Prä-
vention Wert lege.

Wer es jedoch schaffe, schon 
im Vorfeld gemeinsam an Lö-
sungen zu arbeiten, könne 
mehrfach davon profitieren: 
„Wenn man ein wirklich gutes 
Team hat, das sich mitgenom-
men fühlt, spielt der Büroraum 
oft eine untergeordnete Rolle.“

Katja Sponholz arbeitet als freie
Journalistin in Saarbrücken.
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Nina Schmeer war schon als Kind immer mit ihrer Kamera unterwegs. Nun hat sie ihre Passion zum Beruf gemacht. Die 
Ausbildung schloss sie als Landesbeste ab und besucht nun die Meisterschule in Kiel.
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Arbeitswelten

Schöne Momente und 
Aufgaben für Perfektionisten

PORTRÄT  Nina Schmeer wurde Landesbeste als Fotografin

Ob bei Familienfeiern, im Urlaub oder schon beim Aus-
flug ins Schullandheim in der vierten Klasse: Immer hatte 
Nina Schmeer eine Kamera dabei. „Von klein auf habe ich 
alles Mögliche fotografiert – es war immer mein Hobby“, 
blickt die 24-Jährige zurück. Doch dieses zum Beruf zu 
machen, war auf den ersten Blick nicht so leicht. „Es hieß 
immer, dass es dazu keine Ausbildung gibt und es sich 
heute um Mediengestalter handelt.“ Ein Fehler, wie sie 
nach dem Abitur bei einer Ausbildungsmesse erfuhr: Da 
kam sie am Bewerbungsfoto-Stand von BeckerBredel 
ins Gespräch mit einer Ausbilderin. Kurz da-
nach begann sie hier ein sechsmonatiges 
Praktikum und ab 2020 auch ihre dreijährige 
Ausbildung. Und das unter erschwerten Be-
dingungen: Denn jeden Donnerstag und je-
den zweiten Dienstag musste sie bis nach 
Trier zur Berufsschule fahren und schon um 8 
Uhr vor Ort sein.

Bereut hat sie diesen Schritt dennoch nicht. 
„Ich wusste früh, dass das der richtige Beruf 
ist für mich“, sagt die Saarbrückerin. Bei Be-
ckerBredel schätzte sie vor allem die Ab-
wechslung: Denn zum einen lernte sie bei Pressetermi-
nen viele interessante Menschen kennen und war immer 
gut informiert über alles, was im Land passierte. Zum 
anderen konnte sie bei ihrer Ausbildung mit dem Schwer-
punkt Porträtfotografie im Studio besondere Eindrücke 
sammeln: „Ob bei Shootings mit Paaren oder mit  Neu-
geborenen: Das waren immer sehr schöne Momente, die 
man mit anderen Menschen teilt und festhält.“

Doch zugleich war ihr früh klar, dass ihr beruflicher Wer-
degang nicht schon an dieser Stelle enden sollte: Mit 
dem Ziel, ein Stipendium für einen Meister-Lehrgang zu 
erhalten, gab sie sich besondere Mühe in ihrer Ausbil-
dung und bei ihren Gesellenprüfungsprojekten. Und 
auch, weil sie von sich selbst sagt, dass sie „perfektionis-
tisch angehaucht“ sei: „Ich habe immer sehr hohe Erwar-
tungen an mich. Ich wollte nicht nur einfach bestehen, 
sondern es auch gut machen“, sagt Schmeer. Und das tat 
sie mit großem Erfolg: Denn ihre Lehre schloss sie als 
Landesbeste ab – und wurde dafür wie erhofft mit dem 
Stipendium von der Stiftung Begabtenförderung Berufli-
che Bildung ausgezeichnet. Zusätzlich erreichte sie auf 
Bundesebene den zweiten Platz im Leistungswettbe-
werb des Handwerks. Die rund 8.700 Euro aus dem Sti-
pendium ermöglichen es ihr, seit Januar die Meister-
schule in Kiel zu besuchen, für die rund 10.000 Euro 
Schulgebühren anfallen. 

Dass sich die Ausbildung für sie persönlich lohnt, steht 
für die Saarländerin außer Frage: „Ich wollte immer mehr 
lernen, ich liebe den Beruf, und nur Fotografin nach der 
Ausbildung zu sein, reichte mir nicht“, sagt die 24-Jährige. 

An der Meisterschule absolviert sie seitdem die Schwer-
punkte Porträt, Produkt, Architektur und Wissenschaft – 
wobei ihr vor allem Produktbilder, etwa von Uhren oder 
Schmuck, besondere Freude bereiten: „Ich bin gerne im 
Studio und kann Stunden damit verbringen, Kleinigkeiten 
und das Licht zu verrücken. Gerade für mich als Perfek-
tionistin passt das gut.“ 

Deshalb kann sie sich auch gut vorstellen, nach ihrem 
Meisterbrief Mitte 2025 erst einmal in einer großen Wer-

beagentur zu arbeiten. Auf jeden Fall will sie 
erst Berufserfahrung sammeln, um sich spä-
ter vielleicht irgendwann selbstständig ma-
chen zu können. Theoretisch ginge das jetzt 
schon – und auch ohne jegliche Ausbildung. 
„Es ist schade, aber ‚Fotograf‘ ist kein ge-
schützter Beruf, so kann sich jeder nennen 
und ein Studio eröffnen“, erklärt Schmeer. 

Doch ganz gleich, ob mit oder ohne Ab-
schluss: Für die junge Frau ist klar, dass jeder 
Fotograf und jede Fotografin vor allem eines 
braucht, um Erfolg zu haben: Kreativität. Und 

zudem auch Herzblut, um diese Tätigkeit wirklich mit Be-
geisterung und nicht nur „nebenbei“ zu machen. Dann 
jedoch sei es der schönste Beruf, den sie sich denken 
könne: „Durch das, was und wie man etwas fotografiert, 
kann man sich selbst verwirklichen und selbst ausdrü-
cken“, sagt sie auf die Frage, was das Faszinierende für 
sie am Fotografieren sei. Anders formuliert: „Es ist eine 
eigene  Sprache, die man sprechen kann.“

Von Katja Sponholz (Text) und Pasquale D‘Angiolillo (Foto)

HINTERGRUND

 Für die dreijährige Ausbildung zum   
Fotografen ist kein spezieller Schulab- 
schluss erforderlich. Die Ausbildungs- 
vergütung liegt laut  azubiyo.de bei 620 
Euro im ersten, 732  Euro im zweiten 
und 837 Euro im dritten Lehrjahr.

 Nach der Ausbildung ist ein Aufstieg  
zum Fotografenmeister oder eine 
Weiterbildung als Techniker im Bereich 
Foto- und Medientechnik möglich. 

 Nach Angaben von karrieresprung.de  
verdienen Fotografen im Schnitt rund 
2.500 Euro brutto monatlich, in der   
Festanstellung seien bis zu 3.500 Euro 
möglich.

Es ist eine 
eigene Sprache, 

die man 
sprechen kann.
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www.arbeitskammer.de/
beratung/fuer-wanderarbeit-
und-mobile-beschaeftigte/

Die saarländische Landesregie-
rung hat Ende September im 
Rahmen des Programms „Kabi-
nett vor Ort“ in Völklingen getagt.  
Dabei hat der Ministerrat den 
dritten Aktionsplan zur Armuts-
bekämpfung im Saarland be-
schlossen. Wie der Saarländi-
sche Rundfunk berichtet, um-
fasst der Aktionsplan sieben 
Handlungsfelder. Ziel ist es 
demnach unter anderem, die 
Zahl der Sozialwohnungen im 
Saarland bis 2027 wieder zu er-
höhen. Zudem soll jedem Men-
schen ein fairer Zugang zu Ener-

Sozialstaatssekretärin Bettina Al-
tesleben hat im August der Bera-
tungsstelle für Wanderarbeit und 
mobile Beschäftigte, die bei der 
AK angesiedelt ist, eine Förder-
summe von 564.379 Euro über-
reicht.  Die Beratungsstelle bietet 
umfassende arbeits- und sozial-
rechtliche Beratung für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
aus osteuropäischen Ländern, die 
im Saarland tätig sind oder tätig 
werden wollen. Das sechsköpfige 
Team unterstützt die Beschäftig-
ten in Polnisch, Rumänisch, Bul-

gie ermöglicht werden, unab-
hängig von der finanziellen Lage. 
Zu den weiteren Handlungsfel-
dern gehören den Angaben zu-
folge die Bekämpfung von Kin-
derarmut und (Langzeit-)Ar-
beitslosigkeit. 

Da Städte beziehungsweise 
bestimmte Stadtteile besonders 
von Armut betroffen sind, hat die 
Landesreigerung eine quartiers-
bezogene Armutsbekämpfung 
ins Leben gerufen. Bislang gibt 
es eine Maßnahme in Völklin-
gen, Neunkirchen und Saarbrü-
cken-Burbach. red

garisch, Englisch, Deutsch und 
Ungarisch. Die wesentlichen The-
men sind vorenthaltener oder ge-
kürzter Lohn, Fragen zu Arbeits-
rechten und Pflichten und Kündi-
gungen. Die wachsende Zahl der 
Beratungen zeigt, wie ernst und 
verzweifelt die Lage der Beschäf-
tigten in den meist hochgradig 
ausbeuterischen Arbeitsverhält-
nissen ist. red

Dritter Aktionsplan zur 
Armutsbekämpfung 
VÖLKLINGEN  Ministerrat beschließt neuen Aktionsplan
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Auch im Saarland sind viele Menschen von Armut betroffen oder 
armutsgefährdet. Die Landesregierung versucht entgegenzusteuern.

Beratung gesichert
BERATUNGSSTELLE FÜR WANDERARBEIT 
Förderbescheid über 564.379 Euro überreicht

Neue Ausrüstung  
für saarländischen 
Katastrophenschutz
UNWETTER

Der saarländische Katastrophenschutz hat  
neue Geräte und Ausstattung erhalten. Wie 
das saarländische Innenministerium mitteilt, 
übergaben Innenminister Reinhold Jost und 
Ministerpräsidentin Anke Rehlinger Ende 
September auf dem Saarbrücker Ludwigs-
platz unter anderem Hochwasserboote mit 
spezifischer Zusatzbeladung, spezielle Aus-
stattung zur Rettung von Menchen und Tie-
ren aus strömenden Gewässern und meh-
rere Fahrzeuge, wie ein Rüstwagen Katast-
rophenschutz, ein Gerätewagen-Gefahrgut 
Katastrophenschutz und einen Gerätewa-
gen-Logistik Katastrophenschutz an die 
Einsatzkräfte. „Wie wichtig, im wahrsten 
Sinne des Wortes sogar überlebenswichtig, 
ein gut aufgestellter und ausgestatteter Ka-
tastrophenschutz ist, haben wir im Saarland 
beim Pfingsthochwasser am eigenen Leib 
erfahren. Dabei haben wir bereits von den 
neu beschafften Fahrzeugen und Materia-
lien profitieren können, denn die ergän-
zende Ausstattung war teilweise im Einsatz. 
Ein wichtiger Beitrag zur Rettung von Men-
schenleben und der Sicherung von Hab und 
Gut“, erklärt Reinhold Jost. Im Nachtrags-
haushalt 2024 hält die saarländische Lan-
desregierung den Angaben zufolge 11,5 Mil-
lionen Euro vor, um den Katastrophen-
schutz weiter zu stärken.      red

AK begrüßt neue 
ICE-Verbindung
BERLIN

Das Saarland hat mit dem neuen Fahrplan 
der Deutschen Bahn ab dem 15. Dezember 
endlich wieder eine Direktverbindung nach 
Berlin. „Das ist ein Erfolg für den Wirtschafts-
standort Saarland. Gut, dass die saarländi-
sche Landesregierung sich hier in Berlin 
stark gemacht hat“, lobt AK-Haupt-
geschäftsführer Thomas Otto,  „Mit der 
neuen Direktverbindung ist auch das Saar-
land endlich wieder im Fernverkehr an un-
sere Bundeshauptstadt angeschlossen. Das 
verkürzt die Reisezeit und macht Bahnrei-
sen attraktiver. Das ist ein weiterer Schritt 
hin zur nachhaltigen Mobilität und ein wich-
tiger Standortfaktor für unser Land. Die Di-
rektverbindung trägt so zum Gelingen der 
Transformation und zur Einlösung des Ver-
sprechens gleichwertiger Lebensverhält-
nisse in der Republik bei“, so Otto. red
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Im Zuge der Transformation ist 
Wasserstoff (H2) ein zentrales 
Thema für den ökologischen 
Umbau der Wirtschaft gewor-
den. Er gilt speziell in seiner 
„grünen“, CO2-freien Form als 
unverzichtbarer Bestandteil der 
Transformation von großen Tei-
len der Industrie, des Verkehrs- 
und Energiesektors. Auch im 
Saarland bietet der Aufbau ei-
ner H2-Wirtschaft für die sich 
mitten in der Transformation 
befindliche Automobilzuliefe-
rer- und Stahlindustrie viele 
Möglichkeiten an Wertschöp-
fungs- und Beschäftigungsef-
fekten. Dass dies sowohl für Ex-
perten und Spezialisten  als 
auch für Fachkräfte und Helfer 
vor allem in Bau-, Bauplanungs- 
und MINT-Bereichen gilt, erläu-
tert Christian Klein in einem 
Gastbeitrag.  

Von Christian Klein

Um den aktuellen Stand der ge-
planten H2-Wirtschaft für die 
betriebliche Mitbestimmung 
aufzubereiten und zu diskutie-
ren, hat das TraSaar Teilprojekt 1 
„Mitbestimmung und Beschäfti-
gung“ in Kooperation mit der IG 
Metall Transformationswerkstatt 
Saar den Auftakt des Veranstal-
tungsformats der Transformati-
onstage im Februar 2024 dem 
Thema Wasserstoff gewidmet. 
Die Experten Hermann Guss, 
TraSaar-Teilprojektleiter „Was-
serstoff und Brennstoffzelle“ des 
Projektpartners autoregion e.V., 
sowie Lennard Margies, Grup-
penleiter „Automobilmontage 
und Produktion alternativer An-
triebssysteme“ des ZeMA, refe-
rierten zu den Themen „Aus-
gangslage des Wasserstoffs 
global und im Saarland“ sowie 
zu „Herausforderungen bei der 
Produktion von H2-Technolo-
gien“ und diskutierten im Nach-
gang mit den rund 30 anwesen-
den Betriebsräten. Die Vorträge 
zeigten, was saarländische Un-
ternehmen flankiert durch die 
Wasserstoffstrategie des Saar-

landes schon jetzt an Wert-
schöpfung aufgebaut haben 
und was in Bereichen wie dem 
Sondermaschinen- und Anla-
genbau über die verschiedens-
ten Glieder der H2-Wertschöp-
fungskette noch technisch 
möglich und geplant ist. Über-
dies konnte festgehalten wer-
den, dass das Saarland trotz des 
geplanten Aufbaus einer eige-
nen H2-Erzeugungsstruktur auf 
Importe angewiesen sein wird, 
um die enormen Bedarfe der 
sich bereits im H2-basierten 
Umbau befindlichen Stahlin-
dustrie und der System- und 
Komponentenproduktion de-
cken zu können. 

Die beschäftigungspoliti-
schen Chancen sowohl in der 
industriellen Anwendung als 
auch in der Komponenten-/
Systemfertigung sind im Saar-
land enorm und bieten viele 
Möglichkeiten, um über die kli-
maneutrale Umstellung von 
Produktionsabläufen etwa in 
der Stahlindustrie und die Er-
schließung neuer Märkte über 
innovative Produkte für die H2-
Wertschöpfungskette Arbeits-

Wasserstoff bietet große Chancen 
für die Beschäftigten im Saarland
WASSERSTOFF  Eine gute Infrastruktur ist beim Aufbau im Saarland zwingend nötig

plätze zu sichern, die durch das 
wahrscheinliche Aus des Ver-
brenners ab dem Jahr 2035 
schon jetzt von einem Abbau 
betroffen sind. Hierfür braucht 
es eine starke Mitbestimmung, 
denn bereits jetzt sind zahlrei-
che Betriebsräte mit ihrer spezi-
fischen Expertise am Aufbau der 
saarländischen H2-Wirtschaft 
beteiligt. 

Die Diskussion im Anschluss 
an die Vorträge zeigte diesbe-
züglich, dass beschäftigungs-
politische Risiken entstehen, 
wenn die Infrastruktur mit Ver-
sorgungsleitungen, wie bei-
spielsweise der geplanten Ring-
leitung in Homburg, und einem 
Tankstellennetz nicht ausrei-
chend ausgebaut wird. Investiti-
onen in Schlüsseltechnologien 
der Wasserstoff-Wirtschaft und 
eine entsprechende Nachfrage, 
beispielsweise im Sektor des 
Schwerlastverkehrs, müssen in-
frastrukturell auf eine solide Ba-
sis gestellt werden. 

Eine dauerhafte Evaluierung 
der saarländischen Wasserstoff-
strategie unter diesen Gesichts-
punkten ist aus Sicht der be-
trieblichen Mitbestimmung un-
abdingbar und wird derzeit 
durch die Wasserstoffagentur 
des Saarlandes vorangetrieben.

Es braucht eine starke 
Mitbestimmung

Christian Klein
(Foto: M. Laffi-
tau Photo-
graphy & Film 
Studios) 
arbeitet seit 
2023 als 
wissenschaft- 
licher Mitar-
beiter im 
TraSaar Teil-
projekt 1 „Mit-
bestimmung 
und Beschäf-
tigung“. Zuvor 
hat er Politik-
wissenschaft 
sowie Demo-
kratische 
Politik und 
Kommuni-
kation an der 
Universität 
Trier studiert. 
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Die beschäftigungspolitischen Chancen einer Wasserstoff-
Wirtschaft sind im Saarland enorm – sowohl in der industriellen 
Anwendung als auch in der Komponenten- und Systemfertigung.
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Wie kann eine qualitiativ hoch-
wertige Versorgung durch 
interprofessionelle Pflegeteams 
am besten gewährleistet 
werden? Neben weiteren 
Faktoren könnte der interdiszipli-
nären Patientenakte künftig eine 
Schlüsselrolle zukommen, erklärt 
Marc Helfen in einem Gastbei-
trag.

Von Marc Helfen

Seit Jahren beobachtet die statio-
näre Pflege eine Veränderung in 
ihren Bewohnergruppen: Deutlich 
komplexere Versorgungspro-
zesse und ein verändertes Morbi-
ditätsspektrum stellen neue Her-
ausforderungen an die partner-
schaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen der pflegerischen, 
primärärztlichen und therapeuti-
schen Versorgung. Neben dem 
wechselseitigen Verständnis für-
einander und einem gemeinsa-
men Professionsverständnis ist es 
vor allem eine effektiv genutzte, 
gemeinsame Kommunikation, die 
die Grundlage für eine qualitativ 
hochwertige Versorgung durch 
das interprofessionelle Team le-
gen kann. 

Dieser Anspruch korreliert allzu 
häufig mit der hohen Arbeitsver-
dichtung, bürokratischen Anfor-
derungen oder personellen Eng-
pässen im Setting der stationären 

Pflegeeinrichtungen. So entste-
hen Rahmenbedingungen, die als 
Störfaktoren einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit zwischen 
Pflege, Medizin und Therapie aus-
gemacht werden können und sich 
beispielsweise in einem unsyste-
matischen Informationsaustausch 
oder einer lückenhaften Informa-
tionsweitergabe zwischen den 
handelnden Akteuren zeigen. Das 
Erreichen gemeinsam entwickel-
ter Pflege-, Behandlungs- und 
Therapieziele gerät in Gefahr. Visi-
onen scheitern an kommunikati-
ven Defiziten. 

Ein Szenario, das durch den in-
terprofessionellen Einsatz der 
Pflegedokumentation abgewen-
det werden kann. Dabei scheint 
die althergebrachte Bezeichnung 
„Pflegedokumentation“ in diesem 
Kontext zwischenzeitlich aber 
überholt und irreführend. Viel-
mehr ist eine Dokumentations-
form gemeint, die auf gemeinsam 
genutzten Daten basiert und so-
mit eine Informationsquelle für 
alle am Pflege- und Behand-
lungsprozess beteiligten Perso-
nen darstellt. Eine interdisziplinäre 
Patientenakte, deren Informatio-
nen Pflegepersonen, Medizinern 
und Therapeuten in gleicher Form 

Eine interdisziplinäre Patientenakte 
ist eine Investition in die Zukunft 
PFLEGE  Die gemeinsame Kommunikation als Grundlage hochwertiger Versorgung

zur Verfügung stehen und die von 
diesen Berufsgruppen im weite-
ren Pflege- und Therapieverlauf 
ständig fortgeschrieben wird. Eine 
Dokumentation, die nicht über, 
sondern für den pflegebedürfti-
gen Menschen geschrieben wird. 
Ein durchaus erstrebenswertes 
Ideal, das auf der Basis bestehen-
der Prozesse und Anforderungen 
in die jeweilige Einrichtung integ-
rierbar ist und weitere Belastun-
gen durch die Optimierung bereits 
vorhandener Dokumentationsver-
fahren ausschließt.

Dabei gelten die Beachtung 
datenschutzrechtlicher Anforde-
rungen, die Fokussierung auf we-
sentliche Ereignisse im pflegeri-
schen, medizinischen und thera-
peutischen Verlauf und die damit 
einhergehende Reduktion von 
Dokumentationspflichten als 
wichtige Meilensteine auf dem 
Weg zu einer interdisziplinär ge-
nutzten Patientenakte. Das ein-
gangs erwähnte, nun stark verän-
derte Morbiditätsspektrum und 
die damit verbundenen sehr hete-
rogen erscheinenden Pflegesitua-
tionen im Setting einer stationären 
Einrichtung machen eine Fokus-
sierung auf Textbausteinvariatio-
nen innerhalb der Dokumen-
tation selbst obsolet. Gewinnbrin-
gend erscheint vielmehr die Im-
plementierung von Clinical Path-
ways, die sich als probates Mittel 

Eine Dokumentation für und 
nicht über den Menschen
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Marc Helfen
(Foto: LPR) Ist 

seit 2023 
Präsident des 
Landepflege-

rats des 
Saarlandes. Er 

ist zudem 
Mitglied der 

Bundesar-
beitsgemein-
schaft Plege-

forschung und 
Qualitätsma-

nagement. 
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erwiesen haben, um die multidis-
ziplinäre Behandlung in einer be-
stimmten Situation zu definieren. 
Mit deren Einsatz beschränkt sich 
der pflegerische Planungsauftrag 
auf die Individualisierung der be-
reits vordefinierten Behandlungs-
pfade. 

Die Implementierung einer in-
terdisziplinär nutzbaren Doku-
mentation ist für die Einrichtung 
unzweifelhaft eine „Investition in 
die Zukunft“ und mit hohen An-
schaffungskosten verbunden. 
Notwendig ist vordergründig die 
Bereitstellung geeigneter Hard- 
und Software sowie deren Integ-
ration in ein hausinternes Netz-
werk, das auch Fernzugriffe aus 
Arzt- und kooperierenden thera-
peutischen Praxen möglich macht 
und den strengen Auflagen des 
Datenschutzes gerecht wird. Ne-
ben Hard- und Softwareschulun-
gen für das vorhandene Personal 
werden auch Beratungssequen-
zen für technische, pflegefachli-
che, medizinische, gesetzliche 
und einrichtungsspezifische Fra-
gestellungen für das interdiszipli-
näre Team kalkuliert werden müs-
sen. 

Sehr häufig werden rein tech-
nikbasierte Lösungsansätze mit 
Sorgen und Ängsten der potenti-
ellen Nutzer assoziiert: sei es die 
Sorge um den korrekten Umgang 
mit computergestützten Syste-
men, die Angst vor überbordender 
Kontrolle durch mehr Transparenz 
oder die Möglichkeit zur automati-
sierten Analyse der eingespeisten 
Daten. Nicht zuletzt werden sich 
auch strukturelle Veränderungen 
im Arbeitsablauf ergeben, die im 
Vorfeld realistisch einzuschätzen 
und im interdisziplinären Team zu 
kommunizieren sind. 

Das Ergebnis ist eine interdiszi-
plinär geführte Patientenakte, die 
durch alle direkt am Pflege- und 
Behandlungsprozess beteiligten 
Personen eingesehen und fortge-
schrieben werden kann. Auffällige 
Parameter und Veränderungen im 
Tagesgeschehen oder Krank-
heitsbild können transparent dar-
gestellt werden und erlauben 
eine zeitnahe, bürokratiearme In-
tervention direkt aus der Doku-
mentation heraus. Durch webba-
sierte Anwendungen ist es auch 
Ärzten aus ihrer Praxis heraus 
möglich, Informationen zeitnah zu 
erhalten, die Gesamtsituation zu 
prüfen und entsprechende An-
ordnungen im Sinne der Patienten 
zügig zu veranlassen. Sie gewin-
nen ein Arbeitsmittel, das Pro-
zesse vereinfacht, Interaktion er-
leichtert, den Pflegeprozess nach 
allen Seiten transparent macht, 
Fehler minimiert und stets den 
Blick der handelnden Akteure auf 
den pflegebedürftigen Bewohner 
fokussiert. Es entsteht eine Doku-
mentation mit einem spürbaren 
Mehrwert für den pflegebedürfti-
gen Menschen und die Pflegen-
den. Darüber hinaus verbessern 
sie die Zusammenarbeit mit den 
Medizinern und Therapeuten und 
heben die Kommunikation inner-
halb des interdisziplinären Teams 
sowie gegenüber den prüfenden 
Institutionen auf eine gemein-
same Augenhöhe. Sie stärken zu-
dem die Fachlichkeit der Anwen-
denden im multiprofessionellen 
Team. Ein nicht zu unterschätzen-
der Gewinn, der neben einem effi-
zienten und zielgerichteten Infor-
mationsaustausch die Chance zu 
mehr Zufriedenheit im Arbeitsall-
tag und einem neuen Professions-
verständnis zu vermitteln vermag.

Fo
to

: A
d

o
b

e
 S

to
ck

/
m

e
g

afl
o

p
p

Hohe bürokratische Anforderungen stehen einer effektiven 
gemeinsamen Kommunikation zwischen primärärztlicher, 
therapeutischer und pflegerischer Versorgung häufig im Weg.

Neue App ist 
digitaler Helfer für 
Gewaltopfer
OPFERAMBULANZ

Die Opferambulanz am Klinikum Saarbrü-
cken bietet jetzt eine Hilfe-APP für Betrof-
fene von Gewalt an. Seit 2011 ist die Opfer-
ambulanz – Hilfe für Opfer von Gewalt e.V.  
am Winterberg-Klinikum Anlaufstelle für 
Betroffene von Gewalttaten. Die primäre 
Aufgabe der Opferambulanz besteht in der 
Beweissicherung, insbesondere in der Do-
kumentation von Verletzungen. Dabei spielt 
es für die Betroffenen keine Rolle, ob be-
reits eine Anzeige bei der Polizei erfolgt ist 
oder nicht. Insbesondere im letzteren Fall 
ist eine selbst initiierte Beweissicherung 
notwendig und bei einer späteren Anzei-
generstattung von Vorteil. 

Die Initiatoren der Opferambulanz haben 
jetzt eine App vorgestellt, die Opfern von 
Gewalt sofortige Unterstützung und Be-

weissicherung bietet 
und die Hürden für die 
Sicherung wichtiger 
Beweise deutlich senkt. 
Mit wenigen Klicks kön-
nen Nutzer Zugang zu 
ärztlicher Hilfe und zur 
Polizei finden bezie-
hungsweise sich bei 
Beratungsstellen oder 
Rechtsanwälten über 
ihre Rechte informie-
ren. Über die App kann 
man direkt Termine für 

Untersuchungen in der Opferambulanz 
am Klinikum Saarbrücken Winterberg ver-
einbaren.

Für Betroffene, denen es nicht möglich 
ist, eine Opferambulanz aufzusuchen, bie-
tet die App die Möglichkeit, die Verletzun-
gen selbst zu dokumentieren und zu si-
chern. Dabei werden sie durch eine interak-
tive Anleitung bei der Fotodokumentation 
und der Beschreibung der Verletzungen 
unterstützt. Die Bilder können im Anschluss 
– wenn gewünscht - auf einen gesicherten 
Server hochgeladen werden. Alle Informa-
tionen werden vertraulich behandelt und 
sind vor unbefugtem Zugriff geschützt. Der 
Verein Opferambulanz - Hilfe für Opfer von 
Gewalt plant, die App kontinuierlich weiter-
zuentwickeln und an die Bedürfnisse der 
Nutzer anzupassen. 

Die App steht ab sofort kostenlos im App 
Store und bei Google Play zum Download 
bereit.  red

Infos: www.opferambulanz-saarland.de, Tel. 
0681 9632913, E-Mai an info@opferambu-
lanz-saarland.de
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Neben Lehrgängen und dem 
Austausch mit Gleichgesinnten 
erwartet Musiker in der Landes-
akademie für musisch-kulturelle 
Bildung in Ottweiler auch ein 
schönes Ambiente oberhalb der 
barocken Altstadt. 15 musisch-
kulturelle Landesverbände sind in 
der Landesakademie organisiert.

Von Silvia Buss

Den Namen „Landesakademie für 
musisch-kulturelle Bildung“ hat 
wohl nahezu jeder im Saarland 
schon einmal gehört. Doch wofür 
steht er und war passiert eigentlich 
in dieser öffentlichen Einrichtung 
in Ottweiler? Bei Anna-Maria Lang 
sind wir mit der Frage an der richti-
gen Adresse. „Wir sind eine Bil-
dungseinrichtung und eine Be-
gegnungsstätte für Amateure und 
Profis im musisch-kulturellen Be-
reich, also für die Breitenkultur, 
aber auch für Professionelle“, sagt 
die studierte Kulturmanagerin, die 
seit 2021 als Geschäftsführerin für 
die Landesakademie tätig ist. 

Entstanden ist diese Einrichtung 
Mitte der 1980er Jahre, damals ha-
ben sich viele musisch-kulturelle 
Verbände und Vereine im Saarland 
zu einem gemeinnützigen Verein 
zusammengetan, um mit gebün-
delten Kräften ein Zentrum auf die 
Beine zu stellen. 1998 hat das 
Land, wie man auf saarland.de le-
sen kann, „einen wichtigen Schritt 

getan, um die Situation der Ama-
teurkultur zu verbessern“, indem 
es durch eine Gesetzesnovelle 
fortan beschloss, auch die mu-
sisch-kulturellen Vereine an dem 
Erlös von Saarland Sport-Toto zu 
beteiligen. „Wir bekommen ein 
Prozent von den Spieleinsätzen, 
das sind derzeit rund eine Million 
Euro im Jahr, die wir als Landes-
akademie zu fast 90 Prozent an 
unsere Mitgliedsverbände weiter-
reichen“, erläutert Anna-Maria 
Lang.

15 musisch-kulturelle Landes-
verbände sind heutzutage in der 
Landesakademie organisiert. Das 
Spektrum reicht vom Bund der 
rund 180 saarländischen Musik-
vereine über den Chorverband, 
Akkordeonverband, Zither-Ver-
band, Volkstanz- und Trachten 
Verband, Verband der Musikschu-
len, der Amateurtheater, der Kar-
nevalsvereine, den Landesmusik-
rat bis hin zum Landesverband 
Jazz und dem Rockmusikerver-
band. „Unsere Verbände vereinen 
in etwa 120.000 Mitglieder, das ist 
schon eine große Zahl“, sagt Lang.
Nur ein kleiner Teil der jährlichen 
Totomittel, 130.000 Euro, verblei-
ben bei der Landesakademie und 
fließen in die Betriebskosten des 
Hauses ein. Die Staatskanzlei des 

Ein Kleinod für Profis und 
Amateure aus der Musik
LANDESAKADEMIE  Im schmucken Ottweiler Tageszentrum gilt der Fokus der Musik

Saarlandes steuert an institutio-
neller Förderung noch mal 
130.000 Euro bei und das Kultus-
ministerium 216.400 Euro. Dazu 
kommen Sondermittel, die Ge-
schäftsführerin Lang zusätzlich bei 
Bund und Land für Projekte ein-
wirbt. Das schmucke Tagungszen-
trum ist in einem ehemaligen In-
ternat untergebracht, wo man sich 
ungestört auf die Musik konzent-
rieren kann. Es ist idyllisch gelegen 
im Grünen oberhalb der barocken 
Altstadt von Ottweiler. Das Haus 
verfügt über 60 Betten in moder-
nen Einzel- und Doppelzimmern, 
Kantine, Fernsehraum und große 
Außenterrasse. Hinzu kommen der 
große Veranstaltungs- und Kon-
zertraum in der 2002 erbauten 
„Ellipse“, der für 100 Zuschauer 
ausgelegt ist und um 140 Plätze im 
Foyer erweitert werden kann. „Wir 
haben noch vier kleinere Räume 
um die Ellipse herum für Satzpro-
ben, dann noch zwei größere Se-
minarräume für je 30 Leute und 
drei Gruppenräume für je 15 Per-
sonen“, zählt Lang auf.

In der Akademie finden Ausbil-
dungslehrgänge für angehende 
Chorleiter und Orchesterleiter 
statt, für Schüler, die sich zu Musik-
mentoren qualifizieren, Weiterbil-
dungen für Erzieherinnen und Er-
zieher in Elementarer Musikpäda-
gogik oder auch viele Intensivpro-
ben der diversen Landesorchester 
und natürlich die Chorwochenen-
den, die jeder Chor mindestens 
einmal im Jahr auch zum besseren 
Kennenlernen abhält. Die Buchun-
gen füllen den Akademie-Kalen-
der schon weit bis ins Jahr 2025. 
Im Vergleich zu den Musikaka-
demien in anderen Bundeslän-
dern verfügt man hier über eher 
über bescheidene Mittel. Doch 
mit Projekten wie dem Internati-
onalen Violinfestival oder einem 
integrativen Kinder- und Ju-
gendmusical versucht die Aka-
demie ab und zu auch eigene 
ambitionierte Impulse auf der 
Höhe der Zeit zu setzen.

Silvia Buss arbeitet als freie 
Journalistin in Saarbrücken.

Untergebracht in einem 
ehemaligen Internat

Anna-Maria 
Lang ist seit 

2021 die 
Geschäfts-

führerin der 
Landesaka-

demie für 
musisch-
kulturelle 

Bildung.
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Sebastian Blum ist der Popkoor-
dinator des Saarlandes. Zusam-
men mit Projektassistentin Jana 
Möller will er Akteure der 
saarländischen Musikszene 
unterstützen und bei der 
Professionaliserung helfen.

Von Silvia Buss

Gibt es eine nennenswerte Pop-
Szene im Saarland? „Genau darin 
liegt das Problem: Die Saarländer 
machen sich immer so klein“, 
sagt Sebastian Blum. „Wir haben 
qualitativ wahnsinnig gute, sehr, 
sehr hochwertige Acts“. Blum ist 
selbst Saarländer. Und er tritt 
solo oder auch mit eigener Band 
auf. Zehn Jahre ist er als Popmu-
siker in der Republik herumge-
kommen, zwischen Mainz, Han-
nover, Hamburg, Berlin und Leip-
zig. Im Frühjahr hat ihn der saar-
ländische Poprat, die 
Interessenvertretung der Saar-
Popkulturszene, als Popkoordi-
nator engagiert. Zusammen mit 
Projektassistentin Jana Möller, 
die vor einigen Jahren zum Stu-
dium Musikmanagement ins 
Saarland kam und danach blieb, 
soll er die Popmusik-Szene 
boostern und vernetzen und 
auch nach außen vertreten und 
bekannter machen. 

Schon 2014, als der Poprat sich 
gründete, standen die drei wich-
tigsten Aufgaben auf der Agenda: 
Ein Popbüro fürs operative Ge-
schäft, einen Pop-Studiengang 
und eine neue Musikhalle. Blum 
und Möller konnten tatsächlich 
ein neues, eigenes, vollausge-

stattetes Büro beziehen: im Haus 
der Union Stiftung in der Stein-
straße in Malstatt. Doch man sei 
hier nicht angetreten, um sich 
erst mal nur mit dem Aufbau des 
Popbüros zu befassen, stellt 
Blum klar. Die beiden wollten als 
Team vielmehr von Anfang an 
auch nach außen, in die Szene, 
die Musikwirtschaft hineinwirken, 
dort etwas aufbauen, netzwer-
ken, bei der Professionalisierung 
helfen. 

„Schon von Berlin aus hatte ich 
angeboten, mich als Satellit hier 
einzubringen“, sagt Blum, der 
erst 2023 an die Saar „heim-
kehrte“. Als er und Möller im 
Frühjahr anfingen, haben sie 
gleich eine Tour durch alle Land-
kreise geplant, um dort Treffen 
der Szene zu bestimmten wichti-
gen Themen mit Fachleuten zu 
veranstalten. Da ging es um Fra-
gen wie: Wie finanziere ich mei-
nen Lebensunterhalt im Musik-
business? Wie funktioniert das 
Booking? Also: Wie komme ich 
an Gigs, an Auftritte bei privaten 
und öffentlichen, kommunalen 
Veranstaltern? Oder: Wie nutze 
ich die Potenziale von Social Me-
dia für mich, um bekannter zu 
werden? In den „Listening Sessi-
ons“ konnten Popmusikerinnen 
und -musiker außerdem ihre 
neuesten Tracks verschiedenen 
Branchenakteuren vorspielen 
und sich ein profundes Feedback 
abholen. Der Nebeneffekt: Auch 

„Wir haben sehr hochwertige Acts“
POPKOORDINATOR  Die Popkulturszene des Saarlandes soll besser vernetzt werden

die Akteure der Musikwirtschaft 
kamen mal raus aus der Landes-
hauptstadt, aufs Land, um zu er-
leben, dass dort auch etwas läuft. 
Und wer sind die guten, hoch-
wertigen, aussichtsreichen Pop-
Artists im Saarland? Im Winter 
wollen Blum und Möller die neue 
Webseite www.popkoordinator.
de freischalten. Darauf wollen sie 
die besten Pop-Artists an der 
Saar, die Saarland-Charts der  fri-
schesten Tracks, aber auch Ton-
studios, Fördermöglichkeiten, 
Weiterbildungen und einen Ka-
lender mit den wichtigen Events 
von Open-Airs über Festivals bis 
hin zu Meet-ups vorstellen. 

Der Poprat mit dem Popkoordi-
nator unterstützt wiederum auch 
die kommende Popgeneration 
wie die Studierenden des Saar-
brücker Studiengangs Musikma-
nagement, die traditionell das 
Festival Saarklang organisieren. 
Wie das weitergehen soll, da 
ausgerechnet dieser wichtige 
Studiengang jetzt ersatzlos ge-
strichen wurde, muss man se-
hen. Neben dem Saarklang habe 
Jana Möller diesmal quasi im Al-
leingang das Singer-Songwriter-
Festival des Poprats für die städ-
tische Reihe „Die Muschel rockt“ 
in Saarbrücken organisiert, be-
tont Blum. Man versteht sich als 
Team. Gefördert wird das Popko-
ordinations-Team hauptsächlich 
von der Initiative Musik der Kul-
turbeauftragten des Bundes, da-
neben auch vom Saar-Wirt-
schaftsministerium, der Union 
Stiftung und der Arbeit und Kul-
tur gGmbH.

Sebastian 
Blum und 
Jana Möller 
sind von der 
Qualität der 
saarländ-
ischen 
Popmusik-
szene über-
zeugt.Fo
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Eine Tour durch 
alle Landkreise
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Eine Gerade ist die kürzeste Ver-
bindung zwischen zwei Punkten, 
eine Linie aber kann viel mehr 
sein. Die aktuelle Ausstellung 
„Linienwerk“ in der Städtischen 
Galerie Neunkirchen fächert die 
Linie als künstlerisches Aus-
drucks- und Gestaltungsmittel 
in vielen beeindruckenden Fa-
cetten auf. Zu sehen sind noch 
bis zum 3. November Arbeiten 
von sechs Künstlerinnen aus 
dem In- und Ausland. 

Die Hamburgerin Antje Fletho 
zeichnet mit Fäden statt Stiften 
Linien auf Papier und bringt sie 
in Schwingung durch menschli-
che Figuren, die mit ihnen zu 
tanzen scheinen. Die Japanerin 
Mayumi Okabayashi verdichtet 
in ihren großformatigen Tusche- 

und Acrylarbeiten faszinierende 
wellenförmige Linien, die an or-
ganische Strukturen erinnern, 
die man sonst nur unterm Mikro-
skop in Petrischalen erkennen 
kann. 

Die in Münster und Spanien le-
bende Cordula Hesselbarth 
hängt durchscheinende Stoffe, 
Folien, Bilder und filigrane Sche-
renschnitte von organischen 
Strukturen, darunter etwa Libel-
lenflügel, so hintereinander in 
den Raum, dass sie sich gegen-
seitig durchdringen. Auch die 
drei weiteren Künstlerinnen ge-
hen in die dritte Dimension und 
fordern den Betrachter so zum 
ständigen Perspektivenwechsel 
auf. Die Niederländerin Anne 
Rose Regenboog beispielsweise 
formt aus dünnen Stahldrähten 
strenge geometische Formen 
wie Kreise und bindet diese gern 
in einen Kubus ein. Die Künstle-
rin Monika Schmid aus Freiburg 
wiederum hängt feine, schwere-
los wirkende Gespinste aus 
Draht in die Luft, die mit farbigen 
Akzenten aus Stoff poetisch und 
fragil wirken. Robust und gera-
dezu widerspenstig geben sich 
daneben die ebenfalls feinen 
Stahlgeflechte der Stuttgarter 
Künstlerin Manuela Tirler. sb

www.staedtische-galerie-neun-
kirchen.de

Die vielen verschiedenen 
Facetten der Linie
LINIENWERK  Neue Ausstellung in Neunkirchen

Noch bis zum 23. Februar zeigt 
das Historische Museum Saar 
bahnbrechende Werke aus den 
Anfängen der internationalen 
Street Art- und Graffiti-Ge-
schichte. Die aufwendig recher-
chierte, immersive Ausstellung 
„ILLEGAL. Street Art Graffiti 1960 
– 1995“ mit dem Fokus auf frühe 
illegale Werke ist laut dem His-
torischen Museum Saar „die 
weltweit erste dieser Art über-
haupt“. 

Vorgestellt werden Arbeiten 
von 120 Graffiti-Künstlern und 
-Künstlerinnen aus mehr als 
zwölf Ländern, darunter nie zu-
vor gezeigte Raritäten aus den 
Hotspots wie beispielsweise Pa-
ris und Zürich. Der Pariser Foto-
graf Brassai war einer der ers-
ten, der 1960 in den illegalen 
Graffiti Kunst erkannte und sie 
dokumentierte. Das Jahr 1995 
steht für den Beginn des Phäno-
mens Banksy. sb

Graffiti-Kunst im Museum
AUSSTELLUNG  Fokus liegt auf illegalen Werken

Breite 
Themenvielfalt

REINGELESEN

Ein Abo abschließen kann man unter  
https://journal.lu/de

Von Benjamin Rannenberg

U
nter luxemburgischen 
Printmedien findet man 
durchaus die ein oder 
andere Perle. So zum 

Beispiel das „Lëtzebuerger 
Journal“, das seit 1 . Januar 2021 
nicht mehr als gedruckte Tages-
zeitung erscheint, sondern als 
Online-Magazin. Die Webseite des 
Journals ist übersichtlich 
gestaltet und die Aufmachung der 
Beiträge – neben Artikeln auf 
Deutsch, Französisch und Luxem-
burgisch gibt es auch Podcasts 
und Videos – sprechen einen 
durchweg an. Sehen lassen kann 
sich auch die Smartphone-Version 
des Magazins. Das Spektrum der 
Themen ist breit gefächert und 
reicht von Porträts über Künstler, 
Unternehmer und Entscheidungs-
träger über Soziales bis zur 
Gesundheitspolitik. Spannend 
lesen sich etwa Beiträge, in denen 
über das Umdenken einiger 
Unternehmen angesichts des 
Wohnraummangels, über die 
Queerfeindlichkeit unter Luxem-
burgs Schülern und die gesund-
heitlich bedenkliche Partydroge 
Lachgas berichtet wird. Außerdem 
erwähnenswert ist, dass das Team 
um Chefredakteurin Melody 
Hansen sich neun Prinzipien 
verpflichtet hat: Unter anderem 
will man sich, wie es heißt, vom 
„hektischen Nachrichtenzyklus 
und vom Diktat der Pressekonfe-
renzen-Agenda“, lösen. Statt-
dessen wendet man sich den 
entscheidenden Themen, die die 
Gesellschaft beschäftigen, zu.

Das Foto zeigt ein Werk der 
Hamburger Künstlerin Antje 
Fletho. Sie zeichnet mit Fäden 
statt Stiften Linien auf Papier. Zu 
sehen ist ihre Kunst zurzeit in der 
Städtischen Galerie Neunkirchen.
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Stefan Mörsdorf 
liest aus seinem 
dritten Pilgerbuch
RECHTSSCHUTZSAAL

Lange schien es nicht vorstellbar, dass Stefan 
Mörsdorf wieder wandern kann. Doch am 
Mittwoch, 30. Oktober, um 18.30 Uhr, stellt der 
Saarländer im Rechtsschutzsaal Bildstock 
sein neues Buch vor, das unter dem frohge-
muten, leichten Titel „Wein, Mönch und Ge-
sang“ von ausgedehnten Wanderungen 
durch eine wunderbare Natur- und Kultur-
landschaft erzählt und von einem Menschen, 
der unglaubliche Hindernisse überwunden 
hat. Stefan Mörsdorf war durch sein großes 
Engagement über 25 Jahre lang eine der prä-
genden Figuren der Umweltpolitik im Saar-
land. Zuerst als ehrenamtlicher Vorsitzender 
des Naturschutzbundes NABU, dann zehn 
Jahre lang, von 1999 bis 2009, als saarländi-
scher Umweltminister.

Dann schien der aus Ottweiler stammende 
Geograf von einem Tag auf den anderen zur 
völligen Untätigkeit verurteilt zu sein. Denn im 
Juli 2012 platzte in seinem Kopf plötzlich ein 
Blutgefäß, er fiel ins Koma, rang mit dem Tod. 
Stefan Mörsdorf überlebte die Hirnblutung, 
war seitdem jedoch linksseitig gelähmt. Doch 
der gläubige Katholik gab nicht auf. Mit Gott-
vertrauen und Zähigkeit schaffte er es, soweit 
zu trainieren, dass er den Rollstuhl verlassen 
und wieder auf eigenen Beinen stehen konnte. 
Er ging wieder erste Schritte – und legte vier 
Jahre später eine ersten kleine Etappe auf 
dem Jakobsweg zurück. Es sollte nicht die 
letzte bleiben. Nach „Schritt für Schritt“ und 
„Milane im Wind“ nimmt Mörsdorf seine Zu-
hörer in seinem dritten Pilgerbuch mit auf die 
Reise durch die alte Kulturlandschaft Bur-
gunds mit ihrer reichhaltigen Geschichte und 
Tier- und Pflanzenwelt. Mörsdorfs Motto lau-
tet auch hierbei: „Ein jegliches hat seine Zeit, 
und alles Vorhaben unter dem Himmel hat 
seine Stunde.“ sb

Der Eintritt zur Lesung ist frei. Anmeldungen 
bitte schriftlich an info@rechtsschutzsaal.de

Im Sommer 2025 wird er auf Bodo 
Busse als Generalintendant des 
Saarländischen Staatstheaters 
folgen. Michael Schulz (57), aktuell 
noch Leiter des Musiktheaters im 
Revier Gelsenkirchen, hat bereits 
bei seiner Vorstellung und Ver-
tragsunterzeichnung zusammen 
mit Bildungsministerin Christine 
Streichert-Clivot im August für 
eine erste Überraschung gesorgt. 
So will er etwa in Saarbrücken wie 
zuvor schon in Gelsenkirchen als 
neue eigene Sparte ein Figuren- 
und Puppentheater einführen, das 
künftig auch in der Oper und im 
Schauspiel mitspielen soll. Der 
gebürtige Norddeutsche, der in 
seiner langen Laufbahn unter an-

Das Festival TAMIS – Tage Alter 
Musik im Saarland – geht dieses 
Mal bis ins Frühjahr 2025. Nach 
dem Auftakt am 13. Oktober in 
Saarlouis mit dem berühmten 
Organisten Ton Koopman folgen 
weitere zwei Dutzend Veranstal-
tungen: Masterclasses, Kam-
mermusik, Oratorien. Und gleich 
drei Projekte zum Mitmachen: 
Barocktanz, ein Chorprojekt mit 
Charpentiers „Messe de Minuit“ 
an Weihnachten sowie erstmals 
ein barockes Jugendorchester. 
Ein Highlight wird das Konzert 

derem auch als Oberspielleiter 
am Aalto Musiktheater Essen so-
wie als Operndirektor des Deut-
schen Nationaltheater Weimar 
wirkte, freut sich, wie er sagte, 
endlich als Intendant auch für ein 
Haus mit Schauspielsparte zu-
ständig zu sein. Schulz inszenierte 
als Gast an Häusern wie der Sem-
peroper Dresden und der Komi-
schen Oper Berlin und will auch in 
Saarbrücken selbst Regie führen. 
Er setzte sich gegen 36 Mitbewer-
ber durch und wurde auch in Gel-
senkirchen sehr geschätzt. Nach 
im nächsten Sommer 17-jähriger 
Amtszeit lässt ihn die Oberbür-
germeisterin der Revierstadt nur 
ungern ziehen.  sb

mit frühbarocker Musik aus Ita-
lien des Weltklasse-Ensembles 
„La Vaghezza“ am 14. November 
im SR-Sendesaal. Am 24. No-
vember spielt das Ensemble 
Una-Volta zusammen mit inter-
nationalen Solisten in Saarlouis 
Dietrich Buxtehudes Kantaten-
Zyklus „Membra Iesu Nostri“. 
Zum Finale wird es wieder den 
„Förderpreis Alte Musik“ junger 
Ensembles aus ganz Europa ge-
ben. sb

www.alte-musik-saar.de

Neuer Intendant fürs 
Saarbrücker Staatstheater
NACHFOLGE  Michael Schulz löst Bodo Busse ab

Neuentdeckungen in 
Werken Alter Musik
TAMIS  Viele Aufführungen bis ins Frühjahr
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Michael Schulz mit Kultusministerin Christine Streichert-Clivot.

Stefan Mörsdorf nimmt seine Zuhörer mit 
auf die Reise durch die alte Kulturlandschaft 
Burgunds.

Fo
to

: M
ö

rs
d

o
rf

Heft komplett.indb   37Heft komplett.indb   37 08.10.2024   09:23:4508.10.2024   09:23:45



Recht + Rat

38  ·  AK-Konkret 5|24

Mit dem Tod des Arbeitgebers 
stellen sich für Beschäftigte häu-
fig zahlreiche Fragen. Was pas-
siert mit meinem Arbeitsverhält-
nis? Wer zahlt meinen Lohn? 
Kann ich kündigen? AK-Jurist Uli 
Meisinger beleuchtet diese 
meist komplexe Situation und 
zeigt Handlungsoptionen auf.

Was passiert mit dem Arbeits-
verhältnis?
Verstirbt der Arbeitgeber, endet 
das Arbeitsverhältnis im Regel-
fall nicht automatisch. Zunächst 
geht es auf mögliche Erben 
über. Diese entscheiden, ob und 
wie der Betrieb weitergeführt 
wird. Auch wenn der Betrieb 
nicht weitergeführt werden soll, 
endet das Arbeitsverhältnis 
nicht automatisch, sondern al-
lenfalls durch Kündigung oder 
Aufhebungsvertrag. Sind die Er-
ben nicht bekannt, so werden 
diese durch das zuständige 
Nachlassgericht ermittelt. Das 
Nachlassgericht ist zumeist das 
Amtsgericht am letzten Wohnort 
des Verstorbenen. Die Dauer 
des Ermittlungsverfahrens 
hängt von den Umständen und 
der Komplexität des Einzelfalls 
ab. Handelt es sich bei der ver-
storbenen Person um den allei-
nigen Arbeitgeber und sind die 
Erben nicht bekannt, so sollten 
Beschäftigte das zuständige 
Nachlassgericht unverzüglich 
über den Todesfall informieren 
und sich über den weiteren Ver-
lauf kundig machen.

Was tun, wenn es mehrere 
Chefs gibt? 
Ist die verstorbene Person nicht 
der alleinige Arbeitgeber, son-
dern gibt es beispielsweise noch 
weitere Personen in der Ge-
schäftsführung, führen diese 
den Betrieb in aller Regel weiter. 
Wird keine Kündigung ausge-
sprochen oder ein Aufhebungs-
vertrag geschlossen, bleibt das 
Arbeitsverhältnis auch in diesem 
Fall weiter bestehen.  Arbeitneh-
mer sollten sich an die verblie-
benen Arbeitgeber und, falls 
vorhanden, den Betriebsrat 
wenden, um die weitere Situa-
tion zu besprechen.

Muss ich weiterhin arbeiten?
Grundsätzlich bleibt die Verpflich-
tung zur Arbeitsleistung beste-
hen. Gibt es mehrere Arbeitgeber 
und wird der Betrieb fortgeführt, 
können Beschäftigte, wie vertrag-
lich vereinbart, weiterarbeiten. 
War die verstorbene Person der 
einzige Arbeitgeber, so geht der 
Betrieb grundsätzlich auf die Er-
ben über. Diese müssen den Ar-
beitnehmern entsprechende An-
weisungen geben, ob und wie sie 
weiterarbeiten sollen. Ist eine 
Weiterbeschäftigung faktisch 
nicht möglich, sollten Arbeitneh-
mer ihre Handlungsmöglichkei-
ten und einzuhaltende Fristen im 
Einzelfall rechtlich prüfen lassen. 
In jedem Fall sollten Arbeitneh-
mer den verantwortlichen Perso-
nen gegenüber in beweisbarer 
Form ihre Arbeitskraft anbieten.

Was kann ich tun, wenn der Lohn 
nicht gezahlt wird? 
Sind die Erben bekannt, sollten 
Arbeitnehmer diese kontaktieren 
und den ausstehenden Lohn 
nachweislich einfordern. Sind die 
Erben nicht bekannt, werden diese 
durch das zuständige Nachlass-
gericht ermittelt. Gegebenenfalls 
muss ein Nachlasspfleger einge-
setzt werden, der die weiteren 
Schritte durchführt. Grundsätzlich 
kann der ausstehende Lohn auch 
durch die Einleitung eines arbeits-
gerichtlichen Mahnverfahrens ge-
fordert werden. In allen Fällen soll-
ten geltende Ausschlussfristen 
beachtet werden. Eventuell kann 
auch ein Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld oder Bürgergeld beste-
hen. Daher sollte bei den zuständi-

Kann ich das Arbeitsverhältnis 
kündigen?
Generell kann das Arbeitsverhält-
nis ordentlich gekündigt werden. 
Gibt es nach dem Todesfall wei-
tere Arbeitgeber, so muss diesen 
die Kündigung zugehen. Sind die 
(vorläufigen) Erben bekannt, so 
kann die Kündigung diesen ge-
genüber erklärt werden. Gibt es 
keine weiteren Arbeitgeber und 
sind die etwaigen Erben nicht be-
kannt, so sollte das Nachlassge-
richt informiert und die Kündigung 
vorsorglich an den Betrieb und die 
letzte bekannte Anschrift des ver-
storbenen Arbeitgebers gesendet 
werden. Sollten ein Nachlasspfle-
ger oder ein Insolvenzverwalter 
entsprechend eingesetzt worden 
sein, kann die Kündigung diesen 
gegenüber erklärt werden. Wich-
tig: Vor einer Kündigung sollten 
sich Arbeitnehmer über die Aus-
wirkungen der (Eigen-)Kündigung 
rechtlich beraten lassen.
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Vor allem wenn die Erben nicht 
bekannt sind, stehen Beschäftigte 
vor einer komplexen Situation. 

Zusammenfassung
Verstirbt der alleinige Arbeitgeber, 
stehen Arbeitnehmer insbeson-
dere dann vor einer komplexen 
Situation, wenn etwaige Erben 
nicht bekannt sind. Arbeitnehmer 
sollten daher nicht abwarten, son-
dern sich unverzüglich Informatio-
nen über die weiteren erforderli-
chen Schritte einholen, sich einen 
entsprechenden Ablaufplan er-
stellen und sich hinsichtlich ihrer 
Handlungsmöglichkeiten recht-
lich beraten lassen. 

Was tun, wenn der Chef stirbt?
HANDLUNGSOPTIONEN  Antworten auf die wichtigsten Fragen

gen Behörden zeitnah vorgespro-
chen werden. Ist der Betrieb zah-
lungsunfähig, können Arbeit-
nehmer beim zuständigen Insol-
venzgericht einen Insolvenzantrag 
stellen. Achtung: Da dem Antrag-
steller hierfür Kosten auferlegt 
werden, ist abzuwägen, ob sich 
dies lohnt oder ein Insolvenzver-
fahren vielleicht schon durch ei-
nen anderen Gläubiger (zum Bei-
spiel Krankenkasse) beantragt 
wurde. Im Falle der Insolvenz kann 
sich ein Anspruch auf Insolvenz-
geld für bis zu drei Monate vor Er-
öffnung oder Abweisung des In-
solvenzverfahrens ergeben. Das 
Insolvenzgeld muss bei der Agen-
tur für Arbeit beantragt werden. 
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Krankengeld kommt ins Spiel, 
wenn gesetzlich versicherte Be-
schäftigte für längere Zeit bei 
der Arbeit ausfallen. Die zustän-
dige Krankenkasse zahlt die 
Leistung für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in der Regel, 
sobald nach sechs Wochen die 
Entgeltfortzahlung des Arbeit-
gebers endet.

Das Krankengeld beträgt 70 
Prozent des letzten beitrags-
pfl ichtigen Arbeitsentgelts, ma-
ximal aber 90 Prozent des Net-
togehalts. Geht es um die Be-
rechnung der Höhe des Kran-
kengelds, kann es bei Details 
mitunter Streit geben. Unregel-
mäßige Einmalzahlungen müs-
sen einem Urteil des Landesso-
zialgerichts Stuttgart zufolge bei 
der Berechnung aber nicht be-
rücksichtigt werden. 

Wie die Arbeitsgemeinschaft 
Sozialrecht des Deutschen An-
waltvereins (DAV) erläutert, fl ie-
ßen nur regelmäßige Einmalzah-
lungen wie Weihnachts- oder 
Urlaubsgeld in die Berechnung 
mit ein. 

In dem Fall klagte ein Mann, 
der freiwillig gesetzlich kranken-

versichert war. Er erhielt nach 
sechs Wochen Entgeltfortzah-
lung Krankengeld von einer ge-
setzlichen Krankenkasse. Die 
Kasse bewilligte ein tägliches 
Krankengeld in Höhe von 99,52 
Euro netto. Dagegen erhob der 
Mann Einspruch und klagte. Er 
war der Auff assung, dass diverse 
Einmalzahlungen, die er in den 
letzten drei Monaten vor Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit erhalten 
hatte, für die Berechnung rele-
vant seien und das Krankengeld 
höher ausfallen müsste.

Laut Urteil des Landessozial-
gerichts Stuttgart werden aber 
nur regelmäßige Einmalzahlun-
gen bei der Berechnung des 
Krankengelds berücksichtigt. 
Wegen außergewöhnlicher Um-
stände gewährte Vergütungen 
würden außer Betracht bleiben, 
so das Gericht – soweit die Zah-
lung nicht regelmäßig erfolgt. 
Eine Diff erenzierung zwischen 
regelmäßigen und unregelmäßi-
gen Einmalzahlungen sei sach-
gerecht und verhältnismäßig, 
hieß es weiter. tmn

Aktenzeichen L 5 KR 3231/21

Nur regelmäßige 
Einmalzahlungen zählen
KRANKENGELD  Wie wird es berechnet?

Nach Sturz kein 
Versicherungsschutz
BETRIEBSFEIER

Bei der Firmenfeier einen über den Durst zu 
trinken und im Betrieb zu übernachten, das 
kann vielleicht passieren. Doch was ist, wenn 
man sich dann schwer verletzt, greift die ge-
setzliche Unfallversicherung? Im Zweifel nein, 
zeigt eine Gerichtsentscheidung. In dem Fall 
ging es um einen Beschäftigten, der nach ei-
ner Weihnachtsfeier im Unternehmen über-
nachtete. Am nächsten Morgen stürzte er auf 
dem Weg zur Toilette im Treppenhaus und er-
litt eine Querschnittslähmung. Der Mann 
klagte, dass der Sturz als Arbeitsunfall aner-
kannt werden sollte. Das Landessozialgericht 
Stuttgart wies seine Klage jedoch ab. Auf die-
sen Fall weist das Rechtsportal „anwaltaus-
kunft.de“ des Deutschen Anwaltvereins (DAV) 
hin. Begründung: Der Vorfall passierte nach 
Veranstaltungsende und auch nicht am Ort 
der Feierlichkeit. Der Mann war nach der Feier 
eigenmächtig auf dem Betriebsgelände ge-
blieben. Sein Toilettengang habe nicht mehr 
in Verbindung mit der versicherten Teilnahme 
an der Weihnachtsfeier gestanden. Das zeige, 
dass die Abdeckung der gesetzlichen Unfall-
versicherung grundsätzlich mit dem Ende der 
regulären Arbeitszeit endet, so Swen Walen-
towski vom Anwaltverein. Eine Ausnahme 
gelte nur, wenn der Beschäftigte nach Dienst-
schluss betriebliche Pfl ichten erfüllt oder sich 
für eine versicherte Tätigkeit auf dem Be-
triebsgelände umzieht oder ausruht. tmn

Aktenzeichen L 10 U 2477/20

FÜR GUTE ARBEIT IM SAARLAND
REPA WÜNSCHT VIEL SPASS BEIM LESEN DER AK-KONKRET

06893 8002-0

info@repa-druck.de

www.repa-druck.de

Anzeige
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Darf ein Arbeitsvertrag 
befristet abgeschlos-
sen werden, wenn mit 
demselben Arbeitge-
ber in der Vergangen-
heit bereits ein Ar-
beitsverhältnis be-
stand?

2

ZUM THEMA
BEFRISTETES 
ARBEITSVERHÄLTNIS

FRAGEN UND 
ANTWORTEN7
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Wie oft darf ein Arbeitsvertrag 
befristet werden? Kann ich ein 
befristetes Arbeitsverhältnis 
ohne Weiteres kündigen? Diese 
und weitere Fragen zu befriste-
ten Arbeitsverhältnissen hat AK-
Juristin Samia Wenzl im Rahmen 
einer Telefonaktion beantwortet.

Wie oft darf ein 
Arbeitsvertrag befris-
tet werden?

1

Das hängt davon ab, ob es sich 
um einen befristeten Arbeitsver-
trag mit oder ohne Sachgrund 
handelt. Liegt kein sachlicher 
Grund vor, der eine Befristung 
rechtfertigt, erlaubt das Teilzeit- 
und Befristungsgesetz eine Be-
fristung bis zur Dauer von zwei 
Jahren und eine höchstens drei-
malige Verlängerung innerhalb 
dieser Zeit. Ausnahmen gibt es bei 
Geltung einer abweichenden tarif-
lichen Regelung, bei Unterneh-
mensneugründungen und bei Ar-
beitnehmern ab 52 Jahren, wenn 
sie unmittelbar zuvor beschäfti-
gungslos waren. Liegt ein sachli-
cher Grund für eine Befristung vor 
– zum Beispiel nur vorübergehen-
der Bedarf, Probezeit, Vertretung 
– gibt es keine starre Obergrenze. 
Allerdings setzt die Rechtspre-
chung einem rechtsmissbräuchli-
chen Umgang mit sogenannten 
Kettenarbeitsverträgen Grenzen 
und prüft im konkreten Streitfall, 
ob Dauer und Anzahl der Befris-
tungen angemessen sind.

Wenn es sich um eine Befristung 
ohne Sachgrund handelt, darf 
grundsätzlich zuvor kein Arbeits-
verhältnis mit demselben Arbeit-
geber bestanden haben. Aus-
nahmen gelten, wenn das alte 

Liegt kein sachlicher Grund vor, der eine Befristung rechtfertigt, darf 
eine Befristung in der Regel bis zu zwei Jahren dauern. 

4

Ist eine mündlich 
abgeschlossene 
Befristung rechtswirk-
sam?

3

Nein, für befristete Arbeitsver-
träge ist zwingend die Schrift-
form vorgeschrieben. 

Kann ich ein befriste-
tes Arbeitsverhältnis 
ohne Weiteres kündi-
gen?

Ein befristetes Arbeitsverhältnis 
endet automatisch mit Fristablauf, 
ohne dass es einer Kündigung be-
darf. Vor Ablauf der Befristung 
kann es ordentlich nur gekündigt 
werden, wenn arbeits- oder tarif-
vertraglich eine solche Kündi-
gungsmöglichkeit geregelt ist. 

Arbeitsverhältnis schon sehr 
lange zurückliegt, ganz anders 
geartet oder von sehr kurzer 
Dauer war. Ob eine Ausnahme 
vorliegt, prüft das Arbeitsgericht 
im Einzelfall.

5
Was versteht man 
unter einer Zweckbe-
fristung?

Bei einem zweckbefristeten Ar-
beitsvertrag ist die Dauer des Ar-
beitsverhältnisses vom Eintritt 
eines künftigen Ereignisses ab-

Was gilt, wenn ich über 
das Fristende hinaus 
ohne neuen Vertrag 
weiterarbeite?

6

In diesem Fall entsteht ein un-
befristetes Arbeitsverhältnis, 
wenn die Weiterarbeit mit Wis-
sen des Arbeitgebers geschieht 
und er nicht unverzüglich wider-
spricht.

Wie kann ich mich 
gegen eine unwirk-
same Befristung 
wehren?

7

Wenn eine gütliche Einigung mit 
dem Arbeitgeber nicht möglich 
ist, können Sie beim Arbeitsge-
richt innerhalb von drei Wochen 
nach dem vereinbarten Ende 
des Arbeitsverhältnisses Klage 
erheben.

hängig, dessen Zeitpunkt bei 
Vertragsschluss noch ungewiss 
ist, zum Beispiel bei Vertretung 
von Langzeiterkrankten. In die-
sen Fällen endet das Arbeitsver-
hältnis nicht automatisch an ei-
nem zuvor kalendermäßig be-
stimmten Tag, sondern mit Errei-
chung des Zwecks, frühestens 
jedoch zwei Wochen nach 
schriftlicher Unterrichtung des 
Arbeitnehmers durch den Arbeit-
geber über den Zeitpunkt der 
Zweckerreichung.
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Bei einer Kündigung stellt sich 
auch immer die Frage: Was pas-
siert jetzt eigentlich mit dem 
Resturlaub? Stehen mir die Ur-
laubstage noch zu? Muss der 
Arbeitgeber sie ausbezahlen? 
Und was, wenn der Arbeitgeber 
den Resturlaub verweigert? Die 
gute Nachricht: Eine Kündigung 
führt nicht dazu, dass der Rest-
urlaub verfällt, berichtet der 
Bund-Verlag. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob es um eine or-
dentliche Kündigung oder eine 
fristlose Kündigung geht. Die 
noch off enen Urlaubstage blei-
ben Beschäftigten bei einer 
Kündigung also erhalten. Sie 
haben das Recht, den Restur-
laub innerhalb ihrer Kündi-
gungsfrist zu nehmen. 

Verweigert der Arbeitgeber 
das aus betrieblichen Gründen 
– zum Beispiel, weil eine Nach-

folgerin auf einer wichtigen Po-
sition eingearbeitet werden 
muss – muss der Urlaub vom 
Arbeitgeber abgegolten wer-
den, so der Bund-Verlag. Was 
heißt das konkret? Urlaubstage, 
die wegen der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nicht mehr 
genommen werden können, 
müssen ausbezahlt werden. So 
ist es im Bundesurlaubsgesetz 
geregelt. Unter Umständen 
können Beschäftigte ihren Ur-
laub auch beim neuen Arbeit-
geber nehmen. Der neue Arbeit-
geber könne diesen übertrage-
nen Urlaub nicht verweigern 
und Beschäftigte auch nicht 
darauf verweisen, den Urlaub 
beim alten Arbeitgeber einzu-
fordern, so ein Urteil des Lan-
desarbeitsgerichts Mecklen-
burg-Vorpommern aus dem 
Juni 2021.  tmn

Resturlaub muss 
abgegolten werden
KÜNDIGUNG  Off ene Urlaubstage bleiben erhalten

Krank beim 
Jobwechsel – 
Was tun?
GEHALTSERSATZLEISTUNGEN

Blöd, wenn Arbeitnehmer am ersten Arbeits-
tag krank im Bett liegen, statt das neue Team 
und künftige Aufgaben kennenzulernen. Und 
verständlich, wenn da Gedanken aufkommen 
wie: Was die neuen Kollegen jetzt wohl den-
ken? Unabhängig von solchen Sorgen gibt es 
aber auch rechtliche Auswirkungen. „Wer zu 
Beginn eines Arbeitsverhältnisses krank ist, 
hat erst mal keinen Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung“, sagt Johannes Schipp, Fachanwalt 
für Arbeitsrecht in Gütersloh. Das bedeutet: In 
der Zeit, in der der Arbeitnehmer krank ist, be-
kommt er oder sie vom Arbeitgeber kein Ge-
halt. Im Gesetz ist festgelegt, das Beschäftigte 
zunächst keinen Anspruch auf eine Entgelt-
fortzahlung haben, wenn sie direkt zu Beginn 
des Arbeitsverhältnisses oder in den ersten 
vier Wochen erkranken. Bleibt die Entgeltfort-
zahlung vom Arbeitgeber aus, können Arbeit-
nehmer allenfalls Gehaltsersatzleistungen 
bekommen, so Schipp. Für Krankengeld etwa 
müssen sich Beschäftigte an ihre Kranken-
kasse wenden. tmn

Anzeige

Wir machen den 
Job wahr, den du 
dir vorstellst.

Der Job, der dich und 
andere weiterbringt.
Finde mit uns im Team die 
Unterstützung und den Erfolg für 
deine berufliche Zukunft.

Jetzt bewerben: sparkasse.de/karriere

Weil’s um mehr als Geld geht.
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ZUM THEMA
LOHNZUSCHLÄGE

FRAGEN UND 
ANTWORTEN

In vielen Branchen sind Überstunden an der Ta-
gesordnung. Auch muss häufig an Sonn- und Fei-
ertagen sowie nachts gearbeitet werden. Für diese 
Fälle sehen insbesondere Tarifverträge oftmals 
Regelungen vor, wonach Zuschläge zur normalen 
Vergütung gezahlt werden müssen.  Aber wie sieht 
es dort aus, wo keine Tarifverträge gelten? Kann 
auch dort ein Anspruch auf Lohnzuschläge beste-
hen? Die häufigsten Fragen hierzu sollen im An-
schluss beantwortet werden.

Von Anke Marx

Juristin bei der  
Arbeitskammer des Saarlandes

Haus der Beratung

Arbeitskammer des Saarlandes
Trierer Straße 22
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681 4005-140
E-Mail: beratung@arbeitskammer.de

Öffnungszeiten

Montag: 8 - 16 Uhr
Dienstag: 8 - 16 Uhr
Mittwoch: 8 - 16 Uhr
Donnerstag: 8 - 16 Uhr
Freitag: 8 - 15 Uhr

Wo finden Sie was?

Das Infozentrum im Erdgeschoss ist
die Anlaufstation für Ratsuchende.
In der ersten und zweiten Etage beraten 
die AK-Fachleute zu Arbeitsrecht,
Sozialrecht und Steuerrecht.

Grundsätzlich entspricht die Vergü-
tung, wenn an Sonn- oder Feierta-
gen tatsächlich gearbeitet wird, der 
vertraglich vereinbarten Vergütung. 
Das Gesetz sieht keinen Zuschlag für 
Sonn- oder Feiertagsarbeit vor. Ein 
Arbeitseinsatz an diesen Tagen muss 
also grundsätzlich mit dem vertrag-
lich vereinbarten Stundenlohn ver-
gütet werden. Ein Anspruch auf zu-
sätzliche Bezahlung, etwa durch ei-
nen Zuschlag, besteht nur, wenn 
dies arbeits- oder tarifvertraglich ex-
plizit vorgesehen ist. Dies kann dann 
etwa in Form von Geld oder Freizeit 
erfolgen. Eine Ausnahme gilt, wenn 
an Sonn- und Feiertagen Nachtar-
beit geleistet wird.

Gibt es bei Sonn- und Feier-
tagsarbeit Anspruch auf 
einen Zuschlag zum Lohn?

1

Nach dem Arbeitszeitgesetz haben 
Nachtarbeitnehmer für die während 
der Nachtzeit geleisteten Arbeits-
stunden Anspruch auf eine ange-
messene Zahl bezahlter freier Tage 
oder einen angemessenen Zuschlag 
zum Bruttolohn, sofern es keine tarif-
vertraglichen Ausgleichsregelungen 
gibt. Hierbei ist laut Bundesarbeits-
gericht ein Zuschlag von mindestens 
25 Prozent des Bruttostundenlohns 
bzw. 30 Prozent bei Dauernachtar-
beit angemessen. Voraussetzung ist, 
dass an mindestens 48 Tagen im Ka-
lenderjahr oder in Wechselschicht in 
der Nachtzeit von 23 bis 6 Uhr bzw. 
in Bäckereien und Konditoreien von 
22 bis 5 Uhr mehr als zwei Stunden 
gearbeitet wird. 

Wann muss ein Nachtzu-
schlag gezahlt werden?2

Wenn keine anderen Regelungen 
getroffen wurden, müssen Über-
stunden grundsätzlich mit der ver-
traglich vereinbarten Grundvergü-
tung bezahlt oder in Freizeit ausge-
glichen werden. Im Unterschied zur 
Nachtarbeit gibt es keinen gesetzli-
chen Anspruch auf einen Lohnzu-
schlag für abgeleistete Überstun-
den. Ein Anspruch auf einen solchen 
Überstundenzuschlag kann aber auf 
Grund tariflicher, vertraglicher oder 
betrieblicher Vereinbarungen beste-
hen. Die genauen Modalitäten zur 
Berechnung der Überstundenvergü-
tungen sind dann in den getroffenen 
Vereinbarungen festgeschrieben.

Muss ein Überstundenzu-
schlag gezahlt werden?3
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Ein Mitgliedermagazin lebt auch vom 
Austausch zwischen den Leserinnen 
und den Lesern und der Redaktion. 
Deshalb freuen wir uns über Anre-
gungen, Lob und Tadel, Fotos oder 
Fragenvon Ihnen. Sehen Sie auf dem 
Weg zur oder von der Arbeit öfter mal 
was Ungewöhnliches, Schönes oder 
Seltsames? Dann schicken Sie uns 
einfach ein Foto. Ist Ihnen in Artikeln 
im Heft etwas positiv oder negativ 
aufgefallen, dann lassen Sie es uns 
wissen. Haben Sie Wünsche für 
andere wichtige Themen, dann 
scheuen Sie sich nicht, sie zu 
benennen.  Die Redaktion

Wir freuen uns auf Ihre „Post“! Schicken Sie 
sie bitte anredaktion@arbeitskammer.de 

Da das Interkulturelle Kompetenzzentrum 
(IK) der Arbeitskammer in Völklingen der-
zeit umfassend saniert wird, haben die IK-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter Ende Au-
gust Container bezogen. Seit dem 4. Sep-
tember finden dort die schulbezogenen 
Hilfen statt. Auch die Unterstützungsange-
bote für junge Menschen beim Übergang 
von Schule zu Beruf erfolgen in den Con-
tainern. Die Sozialberatung und die psy-
chosoziale Beratung sind während des 
Umbaus in der Kulturhalle Wehrden unter-
gebracht. Die Sanierungsarbeiten dauern 
voraussichtlich bis Ende 2025. Geplant ist, 
dass das IK Anfang des Jahres 2026 wieder 
in seine regulären Räume im Völklinger 
Stadtteil Wehrden beziehen kann.  red

Das Bildungsprogramm 
der Arbeitskammer des Saarlandes 

im Bildungszentrum Kirkel

BILDUNGS
KURIER

beraten.bilden.forschen.

2 0 2 5 | J A H R E S Ü B E R S I C H T

Das neue Saarländische Bil-
dungsfreistellungsgesetz (SBFG) 
ermöglicht es den saarländischen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern seit Mai 2024, fünf Tage 
bezahlte Bildungsfreistellung pro 
Jahr in Anspruch zu nehmen. Und 
das, ohne – wie bisher notwendig 
– eigene freie Zeit einbringen zu 
müssen. Gerade ist der neue 
Bildungskurier der Arbeitskammer 
mit über 100 Bildungsangeboten 
erschienen. Es lohnt sich, reinzu-
schauen und in die persönliche 
Weiterbildungsplanung für das 
Jahr 2025 einzusteigen.

Von Ralf Haas

195 Seiten geballte Arbeitnehmer-
bildung: Der AK-Bildungskurier 
2025 ist am 4. Oktober erschienen 
und greift auch im kommenden 
Jahr wieder viele Themen auf, die 
den saarländischen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern unter 
den Nägeln brennen. Bewährte 
Angebote sind weiterhin im Pro-
gramm, gleichzeitig versucht das 
BZK in jedem Jahr, aktuelle De-
batten aufzugreifen und entspre-
chende Bildungsformate anzu-
bieten. 

Einen Blick in die wechselvolle 
Geschichte des Saarlandes kann 
man in verschiedenen Seminaren 
werfen: So gibt es unterschiedliche 
Angebote zur Arbeitnehmerge-
schichte, dem Bergbau, der Eisen- 
und Stahlindustrie und neuerdings 
auch zur Geschichte der Brauerei-
arbeiter im Saarland. Spannend ist 
sicherlich auch das Seminar, das 
Kunst und Geschichte verbindet 

und zu einer fotografischen Spu-
rensuche durch die Industriekultur 
im Saarland einlädt.

In vielen Seminaren steht aber 
auch der Bezug zu aktuellen Ent-
wicklungen im Vordergrund: Wel-
che Auswirkungen haben Trans-
formation und Digitalisierung 
auf meinen Arbeitsplatz und auf 
meine Branche? Welche Struk-
turveränderungen stehen uns im 
Saarland bevor? Diese und auch 
weitergehende Fragen werden 
in unseren Seminaren von fach-
kundigen Referenten beantwortet. 
Aber mehr noch: Wir wollen, dass 
die Beschäftigten eine zentrale 
Rolle bei diesen Veränderungen 
übernehmen. Daher gibt es im 
Bildungskurier viele Seminare, 
unter anderem zu Energiepolitik, 
zu Wasserstoff, zur Digitalisierung 
und zur Zukunft der Arbeit, bei 
denen die Themen „Beteiligung“ 
und „Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer“ im Fokus sind.

In der Veranstaltung „Update 
Arbeits- und Sozialrecht“ infor-
mieren einmal jährlich Experten 
der Arbeitskammer, Juristen und 
Personen aus der betrieblichen 
Praxis über aktuelle arbeits- und 
sozialrechtliche Fragestellungen, 
interessante Rechtsprechung und 
Gesetzesänderungen. 

Aber auch die persönliche Wei-
terentwicklung der Beschäftigten 
kommt nicht zu kurz. So findet 
man im Bildungskurier Seminare 
zu sicherem Auftreten, Verhand-
lungsführung, Moderation, Visuali-
sierung oder Resilienz. Um gesund 
durch das Arbeitsleben zu kom-
men, gibt es Bildungsangebote zu 
gesunder Ernährung, Bewegung 
und Entspannung, die zusätzlich 
aber auch Möglichkeiten der ergo-
nomischen Arbeitsplatzgestaltung 
und für eine Verbesserung des 
Arbeitsschutzes im Betrieb auf-
zeigen.

Für die Beschäftigten im Saar-
land lohnt es sich also, in den 
neuen Bildungskurier hineinzu-
schauen. Entweder in Papierform 
oder im Internet. 

Weitere Infos unter: 
www.bildungszentrum-kirkel.de

Der neue Bildungskurier der 
Arbeitskammer des Saarlandes. 

IK hilft Schülerinnen 
und Schülern jetzt 
in Containern
VÖLKLINGEN

Einige Angebote des Interkulturellen 
Kompetenzzentrums der AK müssen 
derzeit in Containern stattfinden.
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Bildungskurier 2025 
jetzt veröffentlicht
BZK  Neues Bildungsfreistellungsgesetz nutzen

Wir freuen uns auf 
Post von Ihnen!
AUFRUF
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Arbeitskammer des Saarlandes 
Vertrieb
Fritz-Dobisch-Straße 6-8
66111 Saarbrücken

Kompetent in drei Kernbereichen
Fakten über die Arbeitskammer des Saarlandes als öffentlich-rechtliche Interessenvertretung

Die Arbeitskammer des Saarlandes steht 
seit ihrer Gründung für Kompetenz und 
Zuverlässigkeit. Gemeinsam mit den 
Gewerkschaften steht sie den saarländi-
schen Beschäftigten mit Rat und Tat zur 
Seite. Im Gesetz heißt es, „die 
Arbeitskammer des Saarlandes hat die 
Aufgabe, als öffentlich-rechtliche Vertretung 
der im Saarland beschäftigten Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen (. . .) die allgemeinen 
wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und 
kulturellen Interessen der Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen wahrzunehmen“. In drei 
Kernbereichen ist die AK Saar tätig: 

Mitglieder vertreten wir – 
alle sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten, 
Auszubildende und 
Arbeitssuchende.

450.500
Fachberatungen in 
Steuer- und Rechtsfragen 
pro Jahr bieten wir für
unsere Mitglieder
kostenlos an.

42.600

und Seminare dazu, ihre Rechte wahrzu-
nehmen und ihre Interessen zu vertreten. Im 
hauseigenen Bildungszentrum in Kirkel gibt 
es pro Jahr rund 530 Tageskurse, 240 Mehr-
tagesseminare, 130 Wochenendseminare 
und 100 Wochenseminare.
forschen. – Als Forschungseinrichtung liefert 
die AK Saar wichtige Erkenntnisse aus der 
Arbeitswelt für die interessierte Öffentlich-
keit. In ihren jährlichen Berichten an die 
Regierung nimmt sie zudem Stellung zur 
aktuellen wirtschaftlichen, ökologischen, 
sozialen und kulturellen Lage der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer.

Teilnehmertage gibt es Jahr 
für Jahr im schön gelegenen  
und gut ausgestatteten 
Bildungszentrum der
AK Saar in Kirkel.

31.000

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beraten, bilden und forschen im Interesse 
der Bevölkerung, wie es im AK-Logo 
ausgedrückt wird.
beraten. – Die Fachberaterinnen und 
-berater der  AK unterstützen die Mitglieder 
in allen Angelegenheiten des Arbeitsrechts, 
Sozialrechts und Steuerrechts. Unsere 
Referentinnen und Referenten beraten die 
Politik in allen relevanten Arbeitnehmer-
Angelegenheiten.
bilden. – Als Bildungseinrichtung befähigt 
die AK Saar Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer durch Veranstaltungen, Kurse 

AK-Konkret – Zeitschrift der Arbeitskammer des Saarlandes – Ausgabe 5/2024 –  Erscheinungstermin Mitte Oktober – Erscheinungsort Saarbrücken

Heft komplett.indb   44Heft komplett.indb   44 08.10.2024   09:23:5008.10.2024   09:23:50


